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1. Prüfungsauftrag

Der Betriebsleiter Jens Will der

Städtischen Betriebshöfe,

Rüsselsheim

(im Folgenden auch ”Betriebshöfe“ oder ”Eigenbetrieb“ genannt)

hat uns beauftragt, den Jah resab schluss zum 31. Dezember 2016 un ter Einbe ziehung der zu-

grunde liegenden Buch füh rung und den Lagebe richt für das Ge schäfts jahr 2016 nach §§ 316

und 317 HGB zu prü fen so wie über das Ergebnis un se rer Prü fung schrift lich Be richt zu er stat-

ten.

Dem Prüfungsauftrag lag der Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 9. März 2017

zu Grunde.

Bei unserer Prüfung haben wir entsprechend § 27 Abs. 2 des hessischen Eigenbetriebsgeset zes

auch die Vor schrif ten des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) be ach-

tet. Hier nach er streckt sich die Jahresab schlussprüfung für Eigenbetriebe auch auf die Ord-

nungs mäßig keit der Ge schäftsführung. Wir ver wei sen auf un se re Be richt ers tat tung in Ab-

schnitt 5.

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die an-

wend baren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

Dem uns erteilten Prüfungsauftrag standen keine Ausschlussgründe nach § 319 HGB, §§ 49

und 53 WPO sowie §§ 20 ff. unserer Berufssatzung entgegen.

Wir haben die Prüfung mit Unterbrechungen im Monat Mai 2017 in den Ge schäfts räu men des

Eigenbetriebes sowie im Anschluss daran mit Unterbrechungen in den Monaten Juni bis Au-

gust in unseren Geschäftsräumen durchgeführt. Die Berichterstat tung er folg te ebenfalls in un-

se ren Ge schäfts räu men.

Über das Ergebnis unserer Prüfungshandlungen erstatten wir den nachfolgenden Bericht.
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Wir haben diesen Prüfungsbericht nach dem Prüfungsstandard "Grundsätze ordnungsmäßiger

Bericht erstattung bei Abschlussprüfungen" des Instituts der Wirtschaftsprüfer e.V., Düssel-

dorf, (IDW) erstellt.

Unserem Bericht haben wir den geprüften Jahresabschluss 2016, bestehend aus Bilanz

(Anlage 1), Ge winn- und Verlustrechnung (Anlage 2) und Anhang (Anlage 3), so wie den ge-

prüften La gebericht 2016 (Anlage 4) beigefügt.

Der Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers bildet die An lage 5.

Der Jahresabschluss des Eigenbetriebs ist gemäß § 27 Abs. 2 des hessischen Eigenbetriebsge-

setzes durch einen Abschlussprüfer zu prüfen. Die Prüfung erstreckte sich auch auf die 

gemäß § 24 Abs. 3 des hessischen Eigenbetriebsgesetzes aufzustellende Erfolgsübersicht. Die

Erfolgsübersichten des Berichtsjahres sowie des Vorjahres sind diesem Prüfungsbericht als

Anla ge 6 bei ge fügt.

Die rechtlichen und steuerlichen Verhältnisse haben wir in den Anlagen 7 und 8 dar gestellt.

Wir haben auftragsgemäß weitergehende Aufgliederungen und Erläuterungen wesentlicher

Pos ten der Bi lanz und der Ge winn- und Verlustrechnung in der Anlage 9 dargestellt.

Der berufsrechtlich zwingend anzufügende Fragenkatalog nach § 53 HGrG stellt die Anla-

ge 10 dar.

Unserem Auftrag liegen die als Anlage 11 beigefügten Allgemeinen Auftragsbedin gun gen für

Wirt schafts prüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Fassung vom 1. Januar 2002

zu Grun de. Die Höhe unserer Haftung bestimmt sich nach § 323 Abs. 2 HGB. Im Verhältnis

zu Dritten sind Nr. 1 Abs. 2 und Nr. 9 der Allge meinen Auftragsbedingungen maßgebend.



El
ek
tr
on
is
ch
e 
Ko
pi
e

Seite 3
THEOBALD JUNG SCHERER AG

WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT
 

2. Grundsätzliche Feststellungen

Gemäß § 321 Abs. 1 Satz 2 HGB nehmen wir nachfolgend in unserer vorangestellten Bericht-

erstattung zur Beur teilung der Lage des Unternehmens im Jahresabschluss und im Lagebericht

durch die gesetz lichen Vertreter Stel lung.

Unsere Stellungnahme geben wir auf Grund eigener Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des

Unter nehmens ab, die wir im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

gewonnen haben. Hierzu gehören vertiefende Erläuterungen und die Angabe von Ursachen zu

den einzelnen Ent wicklungen sowie eine kritische Würdigung der zu Grunde gelegten Annah-

men, nicht aber eigene Pro gnoserechnungen. Unsere Berichtspflicht besteht, soweit uns die ge-

prüften Unterlagen eine Beurtei lung erlauben.

Insbesondere gehen wir auf die Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit und auf

die Beur teilung der künftigen Entwicklung des Unternehmens ein, wie sie im Jahresabschluss

und im Lagebe richt ihren Ausdruck ge funden haben.

Die von uns geprüften Unterlagen i.S.v. § 321 Abs. 1 Satz 2 HGB umfassten jene Unterlagen,

die un mittelbar Ge genstand unserer Abschlussprüfung waren, also die Buchführung, den Jah-

resabschluss und den Lagebericht, so wie alle Unterlagen, wie Kostenrechnungen zur Ermitt-

lung der Herstellungsko sten, Planungsrechnungen, Verträ ge, Protokolle und Berichterstattun-

gen an Gremien, die wir im Rah men unserer Prüfung herangezogen haben.

Geschäftsverlauf und Lage des Eigenbetriebs

Hervorzuheben sind insbesondere folgende Aspekte:

· Die Städtischen Betriebshöfe sind ein Eigenbetrieb der Stadt Rüsselsheim und erbrachten

in den vergangenen Jah ren Dienstleistungen insbe sondere in den Bereichen Abfallwirt-

schaft und Stra ßenr ei ni gung so wie Win terdienst, Ka nalreinigung, Grünflächenpflege und

Gärtnerei.

· Im Rahmen der interkommunalen Zu sammenarbeit der Städte Raunheim und Rüsselsheim

wurde zum 1. Januar 2016 die Städteservice Raunheim / Rüsselsheim Anstalt des öffentli-

chen Rechts gegründet. Sie erbringt im Wesentlichen Dienstleistungen in den Be rei chen
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Ab fall wirtschaft und Straßenrei nigung sowie Winterdienst, Kanalrei nigung, Grünf lächen

und Gärtnerei. Die bisher dem Eigenbetrieb zugeordneten Aufgaben wurden mit der Grün-

dung der Städteservice Raunheim / Rüsselsheim Anstalt des öffentlichen Rechts auf diese

über tragen. Neben dem bisherigen Aufgabenbe reich der Städtischen Be triebshöfe werden

al le be weg li chen Wirtschafts güter, die zu dem Betrieb des bisherigen Bauhofs und somit

in den über trage ge nen Auf ga benbereich gehören, in die Städteservi ce Raunheim / Rüssels-

heim AöR über tragen. Die Grund stü cke und Ge bäu de des Be trie bes ho fes inklusive Wert-

stoff hof blei ben im Eigentum der Städtischen Be triebs höfe und wer den an die Städte ser-

vice Raun heim / Rüs selsheim AöR vermietet. Zweck der Städtischen Be triebshöfe sind mit

In kraft treten der Satzung zum 1. Januar 2016 lediglich die Verwaltung und Vermie tung

der städ ti schen Lie genschaften in der Johann-Sebastian-Bach-Str. 52 und Walter-Flex-Str.

72, 65428 Rüsselsheim am Main.

· Der Jahresabschluss für das Jahr 2016 der Städtischen Betriebshöfe weist ei nen Gewinn in

Hö he von TEUR 254 aus.

· Das Ei genka pital vermindert sich im Be richtsjahr um EUR 2.723.288,59 auf EUR

9.170.123,72. Die Eigenkapitalquote be trägt zum 31. De zem ber 2016 nun mehr 66,1 % (im

Vorjahr 81,3 %).



El
ek
tr
on
is
ch
e 
Ko
pi
e

Seite 5
THEOBALD JUNG SCHERER AG

WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT
 

Voraussichtliche Entwicklung des Eigenbetriebs

Die Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Betriebshöfe im Lagebe richt ba siert

auf An nah men, bei de nen Beurteilungsspielräume vorhanden sind. Wir halten die se Dar stel-

lung für plau si bel. In diesem Zu sam menhang ist insbesondere auf folgende Kernaus sa gen hin-

zuweisen:

· Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 26. November 2015 wurde im Rah-

men der Interkommunalen Zusammenarbeit die Grün dung der Städteservice Raun-

heim/Rüsselsheim AöR zum 1. Januar 2016 be schlossen. Die bisherigen Aufgabenberei-

che der Städtischen Betriebshöfe

 - Abfallwirtschaft

 - Grünpflege öffentlicher Flächen und Unterhaltung Spielflächen

 - Straßenreinigung und Winterdienst

 - Straßenunterhaltung und Verkehrssicherung

 - Unterhaltung öffentlicher Einrichtungen

 - Unterhaltung öffentlicher Sportstätten

 - Kanalreinigung

 - Friedhofspflege

wurden zum 1. Januar 2016 auf die Städteservice Raunheim / Rüsselsheim AöR über-

tragen.

· Der Wirtschaftsplan der Städtischen Betriebshöfe für das Jahr 2017 wurde in der Stadt ver-

ordnetenver sammlung vom 24. Mai 2017 beschlossen. Für die verbleibenden Auf ga ben ge-

biete wird mit ei nem Überschuss von TEUR 363 geplant.

Die Darstellung und Beurteilung der Lage des Unternehmens und seiner voraussichtlichen

Entwicklung durch die Betriebsleitung im Jahresabschluss und im Lagebericht halten wir für

zu tref fend.

Unsere Prüfung hat keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass der Fortbestand des Eigenbetrie-

bes ge fähr det wäre.
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3. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

3.1 Gegenstand der Prüfung

Im Rahmen des uns erteilten Auftrags haben wir gemäß § 317 HGB die Buchführung, den

nach deut schen Rech nungslegungsvorschriften aufgestellten Jahresab schluss und den Lagebe-

richt auf die Ein haltung der einschlägigen gesetzlichen Vorschriften und der sie ergänzenden

Bestimmungen der Satzung geprüft.

Die gesetzlichen Vertreter tragen die Verantwortung für die Rechnungslegung und die gegen-

über uns als Ab schlussprüfer gemachten Angaben. Unsere Aufgabe als Abschlussprüfer ist es,

diese Unterla gen unter Einbezie hung der Buchführung und die gemachten Angaben im Rah-

men unserer pflichtge mäßen Prüfung zu beurteilen.

Die Prüfung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften gehört nur insoweit zu den Auf-

gaben un serer Ab schlussprüfung, als sich aus diesen anderen Vorschriften üblicherweise

Rückwirkungen auf den Jahresabschluss oder Lagebericht ergeben.

Der Gegenstand der durchgeführten Abschlussprüfung ist auf Grund des § 123 Abs. 1 Ziffer 1

Hessische Gemeindeordnung (HGO) auf die Prüfung der Ordnungsmäßig keit der Geschäfts-

führung in entsprechender Anwendung des § 53 HGrG gegenüber der Regelung in § 317 HGB

erweitert worden.

Eine besondere Prüfung zur Aufdeckung von Unregelmäßigkeiten im Geld- und Leistungsver-

kehr (Unterschlagungsprüfung) war nicht Gegenstand der Abschlussprüfung. Im Verlaufe un-

serer Tätigkeit ergaben sich auch keine Anhaltspunkte, die besondere Untersuchungen in die-

ser Hinsicht erforderlich gemacht hätten.

3.2 Art und Umfang der Prüfungsdurchführung

Art und Umfang der beim vorliegenden Auftrag erforderlichen Prüfungshandlungen haben wir

im Rah men un se rer Eigenverantwortlichkeit nach pflichtgemäßem Ermessen bestimmt, das

durch ge setzli che Regelungen und Verordnungen, IDW Prüfungsstandards sowie ggf. erwei-

ternde Be din gungen für den Auftrag und die jeweiligen Berichtspflichten begrenzt wird.
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Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach §§ 316 ff. HGB unter Beachtung der vom In-

sti tut der Wirtschafts prüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger

Durch führung von Ab schluss prü fungen vor genommen. Danach ist die Prüfung so zu planen

und durchzuführen, dass mit hinrei chender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die Buchfüh-

rung, der Jahresabschluss und der La gebe richt frei von wesentlichen Mängeln sind. Im Rah-

men der Prüfung werden Nachweise für die An gaben in Buch führung, Jahresabschluss und La-

gebericht auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung um fasst die Beurteilung der an-

gewandten Bilanzierungs-, Bewertungs- und Gliederungsgrund sätze und der wesentlichen Ein-

schätzungen der Betriebsleitung sowie die Würdigung der Gesamt darstellung des Jahresab-

schlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass un sere Prü fung eine hin rei-

chend sichere Grundla ge für unser Prüfungsurteil bildet.

Im Rahmen unseres risikoorientierten Prüfungsvorgehens erarbeiteten wir zunächst eine Prü-

fungsstra tegie. Diese beruhte auf einer Einschätzung des Unternehmensumfeldes und auf Aus-

künften der Betriebsleitung über die we sentlichen Unternehmensziele und Geschäftsrisiken.

Unsere Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen umfassten System- und

Funk tionstests, ana lytische Prüfungshandlungen sowie Einzelfallprüfungen.

Wir haben unsere aussagebezogenen Prüfungshandlungen an den Ergebnissen unserer Beurtei-

lung des rechnungs legungsbezogenen internen Kontrollsystems ausgerichtet.

Bei der Prüfung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sind wir wie folgt

vorge gangen: Aus gehend von den externen Faktoren, den Unternehmenszielen, der Geschäfts-

strategie und den Steuerungs- und Überwachungsprozessen auf der Unternehmensebene haben

wir anschließend die Geschäftsprozesse analysiert. In diesem zweiten Schritt der Prozessanaly-

se haben wir beurteilt, in wieweit die wesentlichen Geschäftsrisiken, die einen Einfluss auf un-

ser Prüfungsrisiko haben, durch die Gestaltung der Betriebsabläufe und der Kontroll- und

Überwachungsmaßnahmen reduziert worden sind.

Die Erkenntnisse der Prüfung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems ha-

ben wir bei der Aus wahl der analytischen Prüfungshandlungen und der Einzelfallprüfungen

berücksichtigt.
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Soweit nach unserer Einschätzung wirksame funktionsfähige Kontrollen implementiert waren

und damit ausrei chende personelle, computergestützte oder mechanische Kontrollen die Rich-

tigkeit der Jahres abschlussaussage si cherstellten, konnten wir unsere aussagebezogenen Prü-

fungshandlungen im Hin blick auf Einzelfälle, insbesondere im Bereich der Routinetransaktio-

nen, weitgehend einschränken. So weit uns eine Ausdehnung der Prüfungshand lungen erfor-

der lich erschien, haben wir neben analyti schen Prüfungshandlungen in Form von Plausibili-

täts beur teilungen einzelne Geschäftsvorfälle anhand von Belegen nachvollzogen und auf deren

sachgerechte Verbuchung hin überprüft.

Im unternehmensindividuellen Prüfungsprogramm haben wir die Schwerpunkte unserer Prü-

fung, Art und Umfang der Prüfungshandlungen sowie den zeitlichen Prüfungsablauf und den

Einsatz von Mitar beitern festgelegt. Hier bei haben wir die Grundsätze der Wesentlichkeit und

der Risikoorientierung be achtet.

Prüfungsschwerpunkte waren im Berichtsjahr folgende Prüffelder:

· Übertragung des beweglichen Anlagevermögens von den Städtischen Betriebshöfen Rüs-

selsheim auf die Städteservice Raunheim / Rüsselsheim AöR

· Übertragung des Eigenkapitals der Städtischen Betriebshöfe Rüsselsheim auf die Städte-

service Raunheim / Rüsselsheim AöR

· Übertragung der Rückstellungen und Verpflichtungen von den Städtischen Betriebshöfen

Rüs sels heim auf die Städteservice Raun heim / Rüsselsheim AöR

Gegenstand unserer Prüfung waren auch die zukunftsbezogenen Angaben im Lage be richt.

Die Prüfungen in diesen Prüffeldern erfolgten in der Regel auf der Grundlage von Stichpro-

ben. Anschließend wurden die (Teil-) Prüfungsergebnisse für die einzelnen Prüfungsgebiete

und in der Folge das Gesamtprüfungsergebnis festgestellt.
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Bestätigungen Dritter wurden wie folgt und nach folgenden Kriterien eingeholt:

Von der zutreffenden Bilanzierung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen

und Leis tungen haben wir uns durch Einholung von Sal den bestätigungen nach be wusster Aus-

wahl in Stich pro ben überzeugt. Hierbei wur den folgende Kriterien zu Grunde ge legt:

· Saldo zum Bilanzstichtag

· Unterjährige Bewegun gen

Bankbestätigungen wurden von Kre ditinstituten eingeholt. Rechtsanwalts bestätigungen über

schwe bende Rechtsstreitigkeiten wurden erbeten.

Forderungen gegen die Stadt Rüsselsheim und deren Eigenbetriebe sowie gegen die Städ te-

service Raun heim / Rüsselsheim AöR und die entsprechenden Verbindlichkeiten wurden uns

bestätigt bzw. konnten abgestimmt werden.

Von der Ordnungsmäßigkeit der Über tragung des betriebsnotwendigen Ver mögens sowie des

entsprechenden Ka pitals bzw. der Verpflichtungen haben wir uns im Rah men unserer Prü fung

über zeugt.

Im Rahmen unserer Prüfungshandlungen haben wir außer dem Pensionsgutachten des

Dipl.-Mathematikers Torsten Hoffmann, Puchheim, vom 13. März 2017 sowie dem Gut achten

zur Er mitt lung der zu pas sivie renden Al ters teil zeit verpflichtungen des Dipl.-Mathematikers

Torsten Hoffmann, Puchheim, vom 13. März 2017 keine Prüfungs er geb nisse und Un ter su-

chun gen Dritter verwendet. Wir haben diese Gutachten nach kritischer Prü fung für die Be-

wertung der Pen sions rückstellung so wie der Al tersteilzeitverpflichtungen zugrunde ge legt.

Alle von uns erbetenen, nach pflichtgemäßem Ermessen zur ordnungsmäßigen Durchführung

der Prü fung von den gesetzlichen Vertretern benötigten Aufklärungen und Nachweise sind er-

teilt worden. Die Betriebsleitung hat uns schriftlich im Rahmen einer Vollständigkeitserklä-

rung am 1. August 2017 bestätigt, dass alle bilanzierungspflichti gen Vermögenswerte, Ver-

pflich tun gen, Wag nisse und Abgrenzungen im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016 be-

rück sich tigt wur den, sämt liche Aufwendungen und Erträge enthalten sowie alle erforderlichen

An ga ben ge macht wor den sind. Weiterhin hat uns die Betriebsleitung in der Vollständig-
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keitser klä rung er klärt, dass nach ihrer Auffassung die Auswirkungen nicht gebuchter Prü-

fungsdiffe ren zen im Jahres ab schluss sowohl einzeln als auch insgesamt unwesentlich sind.

Die Betriebsleitung hat ferner er klärt, dass der La gebericht auch hin sichtlich erwarteter Ent-

wick lungen al le für die Beurteilung der Lage des Eigenbetriebes wesentli chen Gesichtspunkte

so wie die nach § 289 HGB erforderlichen Angaben ent hält. 

Vorgänge von besonderer Bedeu tung nach dem Schluss des Geschäftsjah res haben sich nach

dieser Er klärung nicht ergeben.
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4. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

4.1 Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

Wir stellen fest, dass die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen, der Jahresab-

schluss sowie der Lagebericht den gesetzlichen Vorschriften und den er gän zenden Bestim-

mungen der Satzung entsprechen.

4.1.1 Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Die Aufzeichnungen der Geschäftsvorfälle des Eigenbetriebs sind nach unseren Feststellungen

voll stän dig, fortlau fend und zeitgerecht. Der Kontenplan ermöglicht eine klare und übersichtli-

che Ord nung des Buchungsstoffes mit einer für die Belange des Eigenbetriebes ausreichenden

Glie de rungs tie fe. Soweit im Rahmen unserer Prüfung Bu chungsbelege eingesehen wurden,

enthal ten diese alle zur ordnungsge mäßen Dokumentation erforderlichen Anga ben. Die Buch-

führung ent spricht somit für das gesamte Ge schäftsjahr den gesetzlichen An forderungen.

Die Organisation der Buchführung, das interne Kontrollsystem, der Datenfluss und das Beleg-

wesen er möglichen die vollständige, richtige, zeitgerechte und geordnete Erfassung und Bu-

chung der Ge schäftsvorfälle.

Die aus den weiteren geprüften Unterlagen entnommenen Informationen führen nach dem Er-

gebnis unserer Prü fung zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in der Buchführung, im nach

deut schen Rech nungslegungsvor schriften aufgestellten Jahresabschluss und im Lagebericht.

Die Buchführung wird IT-gestützt unter Verwendung des Programms Diamant/3 der Dia mant

Software GmbH & Co. KG, Bielefeld, durchge führt.
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4.1.2 Jahresabschluss

Die geprüfte Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind nach unseren Feststellungen

ordnungsgemäß aus dem von uns geprüften Vorjahresabschluss, der Buchführung und den

weite ren ge prüften Un ter la gen ab ge leit et wor den. Die Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvor-

schrif ten so wie der Ste tig keits grund satz des § 252 Abs. 1 Nr. 6 HGB wurden beachtet.

Der in der Anlage 3 beigefügte Anhang enthält nach unseren Feststellungen alle nach den ge-

setz li chen Vor schrif ten er for derlichen Angaben und Erläuterungen. Soweit sich aus dem HGB

Wahlrech te für die Dar stel lung in der Bilanz sowie in der Gewinn- und Verlust rechnung einer-

seits oder dem An hang an dererseits ergeben, werden diese Wahlrechte dahinge hend ausgeübt,

dass die Angabe im An hang erfolgt.

Die Schutzklausel nach § 286 Abs. 4 HGB wurde zu Recht in Anspruch genom men.

In dem uns zur Prüfung vorgelegten, nach deut schen Rechnungslegungsvorschriften aufge-

stellten Jah resabschluss zum 31. Dezember 2016 wurden alle für die Rech nungslegung gel-

tenden gesetzlichen Vor schriften ein schließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-

rung und al ler größen ab hängi gen, rechtsformge bundenen oder wirt schaftszweigspezifischen

Regelungen sowie die Normen der Satzung beachtet.

4.1.3 Lagebericht

Der in der Anlage 4 beigefügte Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahres ab schluss und den

bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen. Der Lagebericht ver mittelt insgesamt ein zu tref-

fendes Bild von der Lage des Unternehmens.

Aufgrund unserer Prüfung nach § 317 Abs. 2 Satz 2 HGB können wir feststellen, dass im La-

gebericht die wesentlichen Chancen und Risiken der künftigen Entwick lung zutreffend darge-

stellt sind. Die Angaben nach § 289 Abs. 2 HGB und § 26 EigBG sind vollstän dig und zutref-

fend.
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4.2 Gesamtaussage des Jahresabschlusses

4.2.1 Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Über das Ergebnis unserer Beurteilung, ob und inwieweit die durch den Jahresabschluss ver-

mittelte Gesamtaussa ge den Anforderungen des § 264 Abs. 2 Satz 1 HGB entspricht, berichten

wir nachste hend.

Der Jahresabschluss vermittelt insgesamt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger

Buch füh rung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver mögens-, Fi-

nanz- und Ertrags lage des Eigenbetriebes.

4.2.2 Wesentliche Bewertungsgrundlagen

Die Bewertungsgrundlagen i.S.d. § 321 Abs. 2 Satz 4 HGB umfassen die Bilanzierungs- und

Bewer tungsmetho den sowie die für die Bewertung von Ver mögensgegenständen und Schulden

maßgebli chen Faktoren (Parameter, Annahmen und die Ausübung von Ermessensspielräu-

men).

Die wesentlichen Bewertungsgrundlagen sind zutreffend im Anhang angegeben.

4.2.3 Änderungen in den wesentlichen Bewertungsgrundlagen

Änderungen der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden und Änderungen der wert bestim-

menden Faktoren haben wir im Rahmen unserer pflichtgemäßen Prüfung nicht festgestellt.

4.2.4 Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen

Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen, die von der üblichen Gestaltung abweichen, die nach

Einschätzung des Abschlussprüfers den Erwartungen der Abschluss a dressaten entspricht, und

die sich auf die Gesamtaussage des Jahresabschlusses wesentlich auswirken, waren nach unse-

ren Prüfungsfeststellungen nicht zu verzeich nen.
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4.3 Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

§ 321 Abs. 2 Satz 5 HGB schreibt eine Aufgliederung von Abschlussposten vor, so weit dies

zum Ver ständnis der Ge samtaussage des Jah res ab schlus ses, insbe sondere zur Erläuterung der

Bewertungs grundlagen und deren Ände rungen so wie der sach verhaltsgestaltenden Maßnah-

men nach § 321 Abs. 2 Satz 4 HGB, erforder lich ist und die An gaben nicht im Anhang enthal-

ten sind.

Zu den wesentlichen Posten des Jahresabschlusses werden nachfolgend zur Verbesserung der

Dar stellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage Aufgliederungen und Erläuterungen ge-

geben, soweit entsprechende Anga ben im Anhang nicht enthalten sind.

Aufgrund der technischen Aufbereitung kann es zu systembedingten Rundungsdifferenzen

kommen, die aber insgesamt unwesentlich sind.

2012 2013 2014 2015 2016

Umsatzerlöse (TEUR) 17.939 18.039 17.223 16.749 640
Jahresüberschuss (TEUR) 71 29 -262 659 254
Cashflow (TEUR) 1.389 1.725 680 581 3.434
Bilanzsumme (TEUR) 14.774 15.640 15.236 14.630 13.881
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4.3.1 Vermögenslage und Kapitalstruktur

Vermögenslage und Kapitalstruktur sowie deren Veränderungen gegenüber dem Vorjahr erge-

ben sich aus den folgenden Zusammenstellungen der Bilanzzahlen in TEUR für die beiden

Ab schluss stichtage 31. Dezember 2016 und 31. Dezember 2015.

Entwicklung der Vermögenslage
31.12.2016 31.12.2015 Veränderung

TEUR % TEUR % TEUR %

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche
Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte so-
wie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 0,0 0,0 12,1 0,1 -12,1 -100,0

II. Sachanlagen

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bau-
ten einschließlich der Bauten auf fremden Grund-
stücken 6.695,7 48,2 6.906,0 47,2 -210,3 -3,0

2. technische Anlagen und Maschinen 0,0 0,0 2.579,0 17,6 -2.579,0 -100,0
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstat-

tung 0,0 0,0 408,9 2,8 -408,9 -100,0
4. sonstige Sachanlagen 24,8 0,2 64,8 0,4 -40,0 -61,7

6.720,5 48,4 9.970,8 68,2 -3.250,3 -32,6

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 0,0 0,0 206,6 1,4 -206,6 -100,0

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistun-
gen 0,9 0,0 378,6 2,6 -377,7 -99,8

2. Forderungen gegen die Stadt und andere Ei-
genbetriebe 5.369,5 38,7 3.904,8 26,7 1.464,7 37,5

3. sonstige Vermögensgegenstände 39,9 0,3 77,4 0,5 -37,5 -48,4
III. Kassenbestand und Guthaben bei

Kreditinstituten 1.745,2 12,6 86,0 0,6 1.659,2 1.929,3

7.155,4 51,5 4.653,3 31,8 2.502,1 53,8

C. Rechnungsabgrenzungsposten 4,6 0,0 6,2 0,0 -1,6 -25,8

13.880,6 100,0 14.630,3 100,0 -749,7 -5,1
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Entwicklung der Kapitalstruktur
31.12.2016 31.12.2015 Veränderung

TEUR % TEUR % TEUR %

A. Eigenkapital

I. Stammkapital 7.669,4 55,3 7.669,4 52,4 0,0 0,0
II. Rücklagen

1. Allgemeine Rücklagen 1.246,6 9,0 1.246,6 8,5 0,0 0,0

2. Zweckgebundene Rücklagen 0,0 0,0 1.717,0 11,7 -1.717,0 -100,0

III. Gewinn (+) / Verlust (-)

1. Gewinn des Vorjahres 1.260,4 9,1 202,1 1,4 1.058,3 523,7
2. Entnahme/ Zuführung Rücklagen 1.717,0 12,4 -34,9 -0,2 1.751,9-5.019,8
3. Zuführung zu dem Haushalt der Stadt -2.977,4 -21,5 433,9 3,0 -3.411,3 -786,2
4. Jahresgewinn 254,1 1,8 659,3 4,5 -405,2 -61,5

9.170,1 66,1 11.893,4 81,3 -2.723,3 -22,9

B. Rückstellungen

1. Rückstellungen für Pensionen und ähnli-
che Verpflichtungen 903,4 6,5 920,2 6,3 -16,8 -1,8

2. Steuerrückstellungen 0,0 0,0 39,1 0,3 -39,1 -100,0
3. sonstige Rückstellungen 155,0 1,1 1.312,3 9,0 -1.157,3 -88,2

1.058,4 7,6 2.271,6 15,6 -1.213,2 -53,4

C. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
Leistungen 26,7 0,2 374,6 2,6 -347,9 -92,9

2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt
und anderen Eigenbetrieben 14,9 0,1 8,3 0,1 6,6 79,5

3. Verbindlichkeiten gegenüber AöR Raun-
heim/Rüsselsheim 3.610,5 26,0 0,0 0,0 3.610,5 0,0

4. sonstige Verbindlichkeiten 0,0 0,0 82,5 0,6 -82,5 -100,0

3.652,1 26,3 465,4 3,3 3.186,7 684,7

13.880,6 100,0 14.630,3 100,0 -749,7 -5,1

Die Vermögenslage ist wesentlich durch das Gesamtvermögen (Bilanzsumme) und das Rein-

vermögen (Eigenkapital) sowie deren Bestandteile bestimmt.

Das Gesamtvermögen hat sich ge genüber dem Vorjahr um TEUR 750 bzw. 5,1 % auf TEUR

13.880,6 verringert. Dieser Rückgang resultiert im Wesentlichen aus der Übertragung des bis-

herigen Aufgabengebietes der Städtischen Betriebshöfe auf die Städteservice Raunheim / Rüs-
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selsheim AöR zum 1. Ja nu ar 2016.

Das Gesamtvermögen beträgt zum 31. Dezember 2016 TEUR 13.881 und besteht neben dem

An la ge vermögen (TEUR 6.721) im Westenlichen aus Forde rungen gegen die Stadt und ande-

ren Ei genbetrieben (TEUR 5.370).

Der Anteil des langfristig gebundenen Vermögens am Gesamtvermögen beträgt 48,4 %.

Das mittel- und langfristige Vermögen beläuft sich auf 51,6 % des Gesamt vermögens.

Das Anlagevermögen besteht im We sentlichen aus den Betriebsgrundstücken und Gebäuden

sowie dem Wertstoffhof in der Joh ann-Sebastian-Bach-Straße 52 und Walter -Flex-Str. 72 in

Rüsselsheim am Main.

Die Forderungen gegen die Stadt Rüsselsheim betreffen die Kassenforde rungen in Hö he von

TEUR 5.369 sowie die Forderungen des Eigenbetriebs an verschiedene Ämter der Stadt

(TEUR 1). Die Zunahme der For de run gen um TEUR 1.465 re sul tiert ins be son de re aus dem

Anstieg der Kassenforderungen.

Die sonstigen Vermögensgegenstände erfassen im Wesentlichen Erstattungsansprüche aus

Steuerüberzahlungen.

Das Eigenkapital der vermindert sich im Berichtsjahr um TEUR 2.723 auf TEUR 9.170. Die

die Eigenkapital quote beträgt zum 31. Dezember 2016 nun 66,1 % (im Vorjahr 81,3 %).

Der Rückgang des Eigenkapitals ist bedingt durch die im Rahmen der Aufgabenübertragung

geplanten Übertragung der Abfallgebührenrücklage (TEUR 2.040) und der Gewinnvorträge

(TEUR 719) der Betriebe gewerblicher Art auf die Städteservice Raunheim/ Rüsselsheim

AöR. Wei terhin wur de das Eigenkapital gemindert durch die Zuführung des Ergebnisses 2015

(TEUR 219) der steu erfinan zier ten Unternehmensbereiche an den städtischen Haushalt. Ge-

genläufig wirkte der Jahresgewinn 2016 in Höhe von TEUR 254.
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Die Rückstellungen für Pensions- und für Bei hil fe verpflichtungen verminderten sich im Be-

richtsjahr um TEUR 17 auf nunmehr TEUR 903. Gemäß dem Gut achten des

Dipl.-Mathematikers Tor sten Hoff mann, Puch heim, vom 13. März 2017 wur de die Hö he der

Pensionsrückstel lung unter Be rücksich tigung der Richt ta feln von Prof. Dr. Klaus Heubeck

(2005 G) sowie unter Zu grundele gung ei nes Re chen zins satzes von 3,24 % und ei nes Ge halts-

und Rententrends von 3,0 % er mittelt.

Die sonstigen Rückstellungen betreffen die Rückstellungen für Altersteilzeit (TEUR 113),

Rückstellungen für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen (TEUR 25) sowie die Rück-

stel lung für die Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses (TEUR 17).

Die Rückstellungen für die Altersteilzeitverpflichtungen wurden gemäß dem Gutachten des

Dipl.-Mathematikers Torsten Hoffmann, Puchheim, vom 13. März 2017, unter Be rücksich ti-

gung der Richt tafeln von Prof. Dr. Klaus Heubeck (2005 G) sowie un ter Zu grundele gung ei nes

Re chen zinssatzes von 3,24 % und eines Gehalts- und Rententrends von 3,0 % er mit telt.

Die Lieferantenverbindlichkeiten sind stichtagsbezogen um TEUR 348 auf TEUR 27 ge sun-

ken.

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Städteservice Raunheim / Rüs selsheim AöR resultieren

im Wesentlichen aus der Aufgabenübertragung zum Jahresbeginn. Die Verbindlichkeiten in

Höhe von TEUR 3.900 wurden mit Forderungen in Höhe von TEUR 290 saldiert.
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4.3.2 Finanzlage

Einen Überblick über die Herkunft und über die Verwendung der finanziellen Mittel des ge-

prüften Unter nehmens gibt die nachstehende Kapitalflussrechnung, welche die Zahlungsmit-

telflüsse nach der indi rekten Methode dar stellt und den Grundsätzen des vom Deutschen Stan-

dardisierungsrat DSR erarbei teten Deutschen Rechnungsle gungsstandards Nr. 21 (DRS 21)

ent spricht.

2016 2015
TEUR TEUR

Periodenergebnis 254 659
+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens 217 980
+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen -1.213 -1.483
+/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge
-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und 939 461

Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder
Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind

+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 3.187 -215
sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder
Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind

-/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens 31 -4
+/- Zinsaufwendungen/Zinserträge 19 183
+/- Ertragsteueraufwand/-ertrag -1 0
-/+ Ertragsteuerzahlungen 1 0
= Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 3.434 581

Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen 12 0
Anlagevermögens

- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen 0 -5
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens 2.990 141
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen 0 -1.243
+ Erhaltene Zinsen 2 9
= Cashflow aus der Investitionstätigkeit 3.004 -1.098

+/- Ausgleich aus / Zuführung zu dem Haushalt der Stadt Rüsselsheim -2.977 434
- Gezahlte Zinsen -21 -192
= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit -2.998 242

Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds 3.440 -275
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 3.674 3.949
= Finanzmittelfonds am Ende der Periode 7.114 3.674

Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit betrug im Geschäftsjahr 2016 TEUR

3.434. So mit standen dem Unternehmen finanzielle Mittel für Investitionen zur Verfü gung, die

es selbst erwirtschaftet hat.

Der Mittelzufluss setzt sich im Wesentlichen aus der Erhöhung der Verbindlichkeiten, der Ab-

nahme der Forderungen und Vorräte, dem Jah res er geb nis so wie den er wirt schaf te ten Ab-

schrei bun gen zu sam men, ge gen läu fig wirkt sich die Ab nah me der Rück stel lun gen aus.
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Aus der Investitionstätigkeit resultierte ein Mittelzufluss von TEUR 3.004. Dies ist im We-

sent li chen die Folge der durchgeführten entgeltlichen Übertragung des wesentlichen bewegli-

chen Anlagevermögens auf die Städteservice Raunheim / Rüs selsheim AöR zu Buch wer ten.

Der Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit betrug im Geschäftsjahr TEUR 2.998. Die ser

re sul tiert im Wesentlichen aus den Zuführungen zum Haushalt der Stadt Rüsselsheim.

Insgesamt ergab sich im Geschäftsjahr ein Mittelzufluss von TEUR 3.440, so dass sich der Fi-

nanz mittelbestand zum 31. Dezember 2016 auf TEUR 7.114 erhöht hat.

Der Finanzmittelbestand zum Ende des Geschäftsjahres beinhaltet entsprechend DRS Nr. 21

neben den Zahlungsmitteln auch die Zahlungsmitteläquivalente soweit sie von dem Eigenbe-

trieb in die Dis postion der flüssigen Mittel einbe zogen wurden. Sie setzten sich wie folgt zu-

sammen:

 TEUR

Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten 1.745

Kassenguthaben bei der Stadtkasse Rüsselsheim 5.369

7.114
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4.3.3 Ertragslage

2016 2015 Veränderung
TEUR % TEUR % TEUR %

Umsatzerlöse 640,3 100,0 16.749,2 100,0 -16.108,9 -96,2

= Gesamtleistung 640,3 100,0 16.749,2 100,0 -16.108,9 -96,2
+ Sonstige betriebliche Erträge 219,9 34,3 1.586,2 9,5 -1.366,3 -86,1
- Materialaufwand 59,6 9,3 4.409,2 26,3 -4.349,6 -98,6

= Rohergebnis 800,6 125,0 13.926,2 83,1 -13.125,6 -94,3
- Personalaufwand 94,4 14,7 9.372,2 56,0 -9.277,8 -99,0
- Abschreibungen 217,2 33,9 980,2 5,9 -763,0 -77,8
- Sonstige betriebliche Aufwendungen 215,4 33,6 2.651,0 15,8 -2.435,6 -91,9

= Betriebsergebnis 273,6 42,7 922,8 5,5 -649,2 -70,4
+ Finanzerträge 1,5 0,2 8,6 0,1 -7,1 -82,6
- Finanzaufwand 21,0 3,3 191,9 1,1 -170,9 -89,1

= Finanzergebnis -19,5 -3,0 -183,3 -1,1 163,8 -89,4
- EE-Steuern 0,9 0,1 54,1 0,3 -53,2 -98,3

= Ergebnis nach Steuern 253,2 39,5 685,4 4,1 -432,2 -63,1
- Sonstige Steuern -0,9 -0,1 26,0 0,2 -26,9 -103,5

= Jahresergebnis 254,1 39,7 659,4 3,9 -405,3 -61,5

Im Berichtsjahr sind die Umsatzerlöse des Eigenbetriebes um TEUR 16.109 bzw. 96,2 % auf

TEUR 640 gesun ken. Dieser Rückgang resultiert im Wesentlichen aus der Übertragung der

we sentlichen Betriebsaufgaben auf die Städteservice Raunheim / Rüsselsheim AöR. Die Um-

satz erlö se des Jahres 2016 resultieren im Wesentlichen aus der Vermietung der städti schen

Lie gen schaf ten in der Joh ann-Se bastian-Bach-Str. 52 und Walter-Flex-Str. 72, 65428 Rüssels-

heim am Main an die Stäs teservi ce Raunheim / Rüsselsheim AöR.

Der Materialaufwand beträgt absolut TEUR 60 und beinhaltet im Wesentlichen Leistungen für

das Gebäudemanagement. Die Ma te rial quo te ist von 26,3 % auf 9,3 % gesunken. Dies führt zu

ei nem Roh er geb nis von TEUR 801, wel ches um 94,3 % un ter dem Vor jahres wert liegt.
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Der Personalaufwand beträgt TEUR 94 und umfasst im Wesenlichen abrechnungsbedingte

Personalaufwendungen das Vorjahr betreffend. Die Personalaufwands quo te be läuft sich da mit

auf 15 %.

Unter Einbeziehung der sonstigen betrieblichen Erträge, der Abschreibungen und der sonsti-

gen betrieblichen Aufwendungen verbleibt ein positives Betriebsergebnis von TEUR 274, das

um TEUR 649 unter dem Vorjahreswert liegt.

Die sonstigen betrieblichen Erträge umfassen im Wesentlichen Erträge aus der Abrechnung

von Leistungen im Rah men der Vorbereitung der inter kom mu nalen Zusammenarbeit an die

die Städteservice Raunheim / Rüsselsheim AöR (TEUR 126), Erträge aus der Auflösung von

Wertberichtgungen (TEUR 57), Erträ ge aus der Auflösung von Rückstel lungen (TEUR 17) so-

wie Er träge aus der Verpachtung der Tankstelle auf dem Be triebsgelände (TEUR 12).

Bedingt durch Finanzerträge in Höhe von TEUR 2 und einem Finanzaufwand von TEUR 21

er gibt sich ein negatives Finanzergebnis in Höhe von TEUR 19, welches um TEUR 164 über

dem Vor jahreswert liegt. Der Rückgang des negativen Finanzergebnisses ist insbesondere auf

den Tod eines Pensionsberechtigten im Vorjahr und die damit verbundenen Rückstellungs-

auflö sungen zurückzuführen.

Das Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und Ertrag beträgt TEUR 253.

Die sonstigen Steuern umfassen Erstattungen aus KFZ-Steuern.

Im Berichtsjahr wurde somit ein positives Jahresergebnis von TEUR 254 erwirtschaftet.
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5. Feststellungen aus der Erweiterung des Prüfungsauftrages zur Prüfung
der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung

a)  Allgemeines

Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2

HGrG be achtet. De mentsprechend haben wir auch geprüft, ob die Geschäfte ordnungsgemäß,

d.h. mit der er forderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen handels-

rechtlichen Vorschriften, den Bestimmungen der Satzung und der Geschäftsord nung für die

Betriebsleitung ge führt worden sind.

Die erforderlichen Feststellungen haben wir in diesem Bericht und in Anlage 10 darge stellt.

Zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung sowie der wirtschaftlichen Verhält-

nisse nach § 53 HGrG haben wir den Fragenkatalog des IDW Prüfungsstandards zur Prüfung

nach § 53 HGrG (IDW PS 720) genutzt. Über die se Fest stel lun gen hin aus hat un se re Prü fung

kei ne Be son der hei ten er ge ben, die nach unse rer Auf fassung für die Be ur tei lung der Ord nungs-

mä ßig keit der Ge schäfts führung von Be deu tung sind.

b)  Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung hat weder hinsicht lich der Leit-

ungsorganisation noch hinsichtlich des Instrumentariums und der Leitungstätig keit zu Bean-

standungen geführt.

c)  Entwicklung der Vermögens- und Ertragslage sowie der Liquidität

Die Entwicklung der Vermögens- und Ertragslage sowie der Liquidität des Eigenbetriebes ist

in dem Abschnitt 4.3 dargestellt.
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d)  Verlustbringende Geschäfte

Der Eigenbetrieb erwirtschaftet im Berichtsjahr einen Überschuss in Höhe von TEUR 254.

Dies ist insbesondere auf die im Berichtsjahr erfolgte Vermietung und Verpachtung der Be-

triebsgrundstücke und Gebäude sowie dem Wertstoffhof zu rück zu füh ren.

Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 26. November 2015 wurde im Rah men

der In terkommunalen Zusammenarbeit die Grün dung der Städteservice Raun-

heim/Rüsselsheim AöR zum 1. Januar 2016 be schlossen. Die wesentlichen Aufgabenberei che

der Städtischen Betriebshöfe wurden zum 1. Januar 2016 auf die Städteservice Raun-

heim/Rüsselsheim AöR über tragen. In Zukunft ist nicht mit Fehlbeträgen zu rechnen.
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6. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks des Abschlussprüfers

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung haben wir am 1. August 2017 dem als Anlagen 1 bis 3

bei ge füg ten Jah resabschluss der Städtischen Betriebshöfe, Rüsselsheim, zum 31. Dezember

2016 und dem als An la ge 4 bei ge füg ten La gebericht für das Ge schäftsjahr 2016 den fol gen den

un ein ge schränk ten Be stäti gungs ver merk erteilt, der von uns an dieser Stelle wieder ge ge ben

wird:

Unter der Bedingung, dass die in die sem Jahresabschluss berücksichtigte Übertragung der Ab-

fallge bühren rück lage der Städtischen Betriebshöfe Rüs selsheim in Höhe von EUR

2.039.642,88 und der Ge winnvorträge der Betriebe gewerblicher Art der Städti schen Be-

triebshöfe Rüs sels heim in Höhe von EUR 718.984,88 auf die Städtservice Raunheim / Rüs-

sels heim AöR so wie die Entgeltlichkeit aller an deren Übertragungsvorgänge noch rechts wirk-

sam klarstel lend be schlos sen werden, erteilen wir den nach ste hen den Bestätigungsver merk:

„BESTÄTIGUNGSVERMERK DES ABSCHLUSSPRÜFERS

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung

sowie Anhang - un ter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Städti-

schen Betriebshöfe, Rüs selsheim, für das Geschäfts jahr vom 1. Januar bis 31. Dezem ber

2016 ge prüft. Die Buch füh rung und die Auf stel lung von Jahre sab schluss und La gebe-

richt nach den deut schen han dels rechtli chen Vor schrif ten und den er gän zen den Re ge lun-

gen in der Sat zung liegen in der Verant wor tung der Betriebs leitung des Eigenbe triebes.

Un sere Auf gabe ist es, auf der Grund la ge der von uns durch ge führ ten Prü fung ei ne Be-

urtei lung über den Jah resab schluss un ter Einbezie hung der Buch füh rung und über den

Lage be richt ab zu geben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB und § 27 Eigenbetriebsge-

setz unter Be ach tung der vom In stitut der Wirt schaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-

schen Grund sät ze ord nungs mäßi ger Abschluss prüfung vor genom men. Da nach ist die

Prüfung so zu pla nen und durchzu füh ren, dass Unrichtig keiten und Ver stöße, die sich

auf die Darstel lung des durch den Jah resabschluss unter Beach tung der Grundsätze ord-

nungs mäßiger Buch füh rung und durch den Lagebericht vermittelten Bil des der Ver mö-
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gens-, Fi nanz- und Er tragslage we sentlich auswirken, mit hin rei chender Sicher heit er-

kannt werden. Bei der Festlegung der Prü fungshandlun gen werden die Kenntnisse über

die Ge schäftstätig keit und über das wirt schaftliche und rechtliche Um feld des Eigenbe-

triebes sowie die Er war tungen über mög liche Fehler be rück sichtigt. Im Rah men der Prü-

fung wer den die Wirk samkeit des rech nungslegungsbezo genen inter nen Kontrollsystems

sowie Nachwei se für die An ga ben in Buch füh rung, Jah re sab schluss und Lage be richt

überwie gend auf der Ba sis von Stich pro ben beur teilt. Die Prüfung umfasst die Be ur tei-

lung der an ge wand ten Bi lan zie rungs grund sätze und der we sentli chen Ein schät zungen

der gesetz lichen Ver treter sowie die Würdi gung der Ge samt dar stel lung des Jahre sab-

schlusses und des Lage be richts. Wir sind der Auf fassung, dass un sere Prü fung eine hin-

rei chend sichere Grund lage für un sere Be urteilung bil det.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse ent-

spricht der Jah res abschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Be-

stimmungen der Satzung und ver mit telt un ter Beachtung der Grundsätze ordnungs mäßi-

ger Buchfüh rung ein den tat sächli chen Ver hält nissen ent sprechendes Bild der Vermö-

gens-, Finanz- und Er tragslage des Eigenbetriebs. Der La ge be richt steht in Ein klang mit

dem Jahresab schluss, vermit telt ins gesamt ein zutreffen des Bild von der La ge des Eigen-

betriebs und stellt die Chancen und Ri siken der zukünftigen Entwick lung zutref fend

dar."

Vorstehenden Prüfungsbericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vor-

schriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen

(IDW PS 450).

Die Verwendung des vorstehend wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses

Prüfungs be richts setzt unsere vorherige Zustimmung voraus.
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Die Veröffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses und / oder Lageberichtes in einer

von der bestätigten Fassung abweichenden Form (einschließlich der Übersetzung in andere

Sprachen) erfor dert unsere erneute Stel lungnahme, soweit dabei unser Bestätigungsvermerk

zitiert oder auf unsere Prü fung hingewiesen wird. Wir wei sen diesbezüglich auf § 328 HGB

hin.

Gießen, den 1. August 2017

THEOBALD JUNG SCHERER AG
WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT

Sebastian Jung
Wirtschaftsprüfer

Heinrich Dersch
Wirtschaftsprüfer
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BILANZ

Städtische Betriebshöfe

Rüsselsheim

zum 31. Dezember 2016

AKTIVSEITE PASSIVSEITE

31.12.2016 31.12.2015
EUR EUR EUR

31.12.2016 31.12.2015
EUR EUR EUR

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche
Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 0,00 12.052,00

II. Sachanlagen

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der
Bauten auf fremden Grundstücken 6.695.724,81 6.906.029,81

2. technische Anlagen und Maschinen 0,00 2.579.041,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 408.891,00
4. sonstige Sachanlagen 24.807,00 64.814,00

6.720.531,81 9.958.775,81

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 0,00 206.592,24

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 884,43 378.581,60
2. Forderungen gegen die Stadt und andere Eigenbetriebe 5.369.459,26 3.904.774,04
3. sonstige Vermögensgegenstände 39.908,14 77.361,83

5.410.251,83 4.360.717,47

III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten 1.745.158,29 85.995,94

C. Rechnungsabgrenzungsposten 4.622,77 6.190,42

A. Eigenkapital

I. Stammkapital 7.669.378,22 7.669.378,22

II. Rücklagen

1. Allgemeine Rücklagen 1.246.649,56 1.246.649,56
2. Zweckgebundene Rücklagen 0,00 1.716.995,08

1.246.649,56 2.963.644,64
III. Gewinn (+) / Verlust (-)

1. Gewinn des Vorjahres 1.260.389,45 202.072,15
2. Entnahme/ Zuführung Rücklagen 1.716.995,08 34.895,41-
3. Zuführung zu dem Haushalt der Stadt 2.977.384,53- 433.928,57
4. Jahresgewinn 254.095,94 659.284,14

254.095,94 1.260.389,45

B. Rückstellungen

1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 903.350,00 920.150,00
2. Steuerrückstellungen 0,00 39.055,39
3. sonstige Rückstellungen 154.996,00 1.312.320,93

1.058.346,00 2.271.526,32

C. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 26.677,34 374.647,62
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt und anderen Eigenbetrieben 14.916,05 8.261,87
3. Verbindlichkeiten gegenüber AöR Raunheim/Rüsselsheim 3.610.501,59 0,00
4. sonstige Verbindlichkeiten 0,00 82.475,76

3.652.094,98 465.385,25
- davon aus Steuern EUR 0,00 (EUR 46.400,51)

13.880.564,70 14.630.323,88 13.880.564,70 14.630.323,88
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GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Städtische Betriebshöfe
Rüsselsheim

für das Geschäftsjahr vom  1. Januar bis 31. Dezember 2016

Geschäftsjahr Vorjahr
EUR EUR

1. Umsatzerlöse 640.264,47 16.749.172,18

2. sonstige betriebliche Erträge 219.876,97 1.586.168,81

3. Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene

Waren 7.607,88 678.085,56
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 52.034,05 3.731.097,71

59.641,93 4.409.183,27

4. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter 64.270,27 7.508.012,28
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Un-

terstützung 30.134,75 1.864.148,92
94.405,02 9.372.161,20

- davon für Altersversorgung EUR 20.050,21 (EUR 598.439,32)

5. Abschreibungen
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und
Sachanlagen 217.223,00 980.204,57

6. sonstige betriebliche Aufwendungen 215.407,19 2.651.036,19

7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 1.521,73 8.552,17

8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 20.975,00 191.870,00
- davon Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen

EUR 20.975,00 (EUR 191.870,00)

9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 850,61 54.107,66

10. Ergebnis nach Steuern 253.160,42 685.330,27

11. sonstige Steuern 935,52- 26.046,13

12. Jahresüberschuss 254.095,94 659.284,14
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ANHANG
der

Städtischen Betriebshöfe 

Rüsselsheim

zum 31. Dezember 2016

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016 der Städtische Betriebshöfe ist nach den Vor-

schrif ten des Ei gen betriebsgesetzes (EigBGes) erstellt, da nach § 14 Abs. 1 der Sat zung in

Verbin dung mit § 11 EigBGes die Städtische Betriebshöfe für die Erhaltung des Vermögens

und der ständigen Leistungsfähigkeit die Vor schrif ten über die Ei gen betriebe sinn ge mäß an zu-

wen den hat. Da bei sind ge mäß § 22 EigB Ges die Rech nungsle gungs vor schriften für gro ße Ka-

pital gesell schaften zu grunde ge legt wor den.

Der Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2016 wurde auf Grundlage der Bilan-

zierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches, erstmals nach dem Bilanz-

richtlinien-Umsetzungsgesetz (BilRUG), erstellt.

Die Gesellschaft firmiert unter Städtische Betriebshöfe mit Sitz in Rüs selsheim am Main. Sie

wird beim Amts ge richt Darmstadt un ter HRA 81881 im Handelsre gis ter ge führt.

Mit Beschluss der Stadtverordneten versammlung vom 26. November 2015 wurde im Rah men

der Inter kommunalen Zusammenarbeit die Gründung der Städteservice Raunheim / Rüssels-

heim AöR zum 1. Januar 2016 beschlossen. Die bisheri gen Aufga benbereiche der Städtischen

Betriebshöfe werden zum 1. Januar 2016 auf die Städteservice Raunheim / Rüsselsheim AöR

übertragen. Zweck der Städtischen Betriebshöfe ist zukünftig le dig lich die Ver waltung und

Vermie tung der städ ti schen Lie gen schaften.
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Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die immateriellen Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungspreisen zuzüglich 

Anschaffungsnebenkosten abzüglich Skonti, vermindert um planmäßige lineare Abschrei- 

bungen, bewertet.

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungspreisen zuzüglich Anschaffungsnebenkosten abzüglich

Skon ti bzw. zu Herstellungskosten, vermindert um planmäßige lineare und außerplanmäßige

Abschrei bun gen, be wertet.

Geringwertige Anlagegüter mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten von mehr als

EUR 150,00 bis zu EUR 1.000,00 werden in einen jahresbezogenen Sammelposten eingestellt

und über die Dauer von fünf Jahren linear abgeschrieben. Geringwertige Anlagegüter unter

EUR 150,00 werden im Jahr der Anschaffung als Aufwand erfasst.

Die Forderungen und sonstigen Ver mögensgegenstände sind zum Nennbe trag angesetzt.

Liquide Mittel wurden zum Nominalwert bewertet.

Der Rechnungsabgrenzungsposten umfasst kurzfristige Abgren zungen von Aufwendun gen.

Die Rückstellungen werden in Höhe des Erfüllungsbetrages angesetzt, der nach vernünftiger

kaufmännischer Be urteilung notwendig ist. Rückstel lun gen mit einer Restlaufzeit von mehr

als seinem Jahr werden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durch schnittlichen Markt-

zins satz der ver gangenen sieben Geschäftsjahre abge zinst (253 Abs. 2 Satz 1 HGB).

Die Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen wurden auf der Grundlage eines versiche-

rungsmathematischen Gutachtens nach dem modifizierten Teilwertverfahren unter Beachtung

der Richttafeln 2005 G von Prof. Dr. Klaus Heubeck sowie einem Rechnungszins von 4,01 %

p. a. zum 31. Dezember 2016 ermittelt. Der Rechnungszins entspricht dem von der Deut schen

Bun desbank be kannt gegebenen Abzinsungssatz für eine Restlaufzeit von 15 Jahren. Die zu-

grunde liegenden Gehalts- und Rentenanpassungstrends betragen jeweils 3,00 %.
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Zwischen dem An satz nach dem durch schnittlichen Marktzinssatz aus den vergangenen zehn

Geschäfts jahren (4,01 %) und dem Ansatz nach dem durchschnitt li chen Marktzinssatz aus den

vergan genen sie ben Jah ren Geschäftsjahren (3,24 %) ergibt sich ein Unterschiedsbetrag im

laufenden Ge schäfts jahr in Hö he von Euro 110.255,00.

In Höhe dieses Unterschiedsbetrag sind die passivierte Pensionsrückstellung und der Zins auf-

wand im Vergleich zur bisherigen Abzinsung mit dem durchschnittlichen Marktzinssatz von

sieben Jahren niedriger angesetzt. Dieser abzinsungsbedingte Unterschiedsbetrag ist für die

Ausschüttung gesperrt (§ 253 VI 2 HGB n.F.).

Die Versorgungsverpflichtungen zur zu künfti gen Beihilfeleistung an Pensio näre und Hin ter-

bliebene (TEUR 28) wer den eben falls hier ausge wiesen.

Die Bewertung der Altersteilzeitrück stellung erfolgte anhand von versiche rungsmathema ti-

schen Berechnungen mit ei nem Rech nungs zins von 1,81 % p. a., einem Gehaltstrend von 3,00

% p. a. auf Basis der Richt tafeln 2005 G von Prof. Dr. Klaus Heubeck sowie einem

BBG-Trend von 2,50 %.

Bei der Bemessung der sonstigen Rückstellungen wird allen erkennbaren Risiken sowie unge-

wissen Verbindlich keiten angemessen und ausreichend Rechnung getragen. Die Höhe der

Rückstellungen ergibt sich auf Grund ver nünftiger kaufmännischer Beurteilung. Die Bewer-

tung erfolgte zum Erfüllungsbetrag. Rückstellungen mit ei ner erwarteten Rest laufzeit von

mehr als einem Jahr werden mit dem sich auf der Grundlage von § 253 HGB er ge ben den, von

der Deutschen Bundesbank ermittelten Marktzinssatz ab gezinst.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren Erfüllungsbeträgen passiviert.

Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Aufgliederung und Entwicklung des Anlagevermögens sind mit den Anschaffungs- und

Her stellungskosten sowie den kumulierten Abschreibungen gemäß § 25 Abs. 2 EigBGes im

Anlagennachweis (Anlage zum Anhang) dargestellt.
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Forderungen

Die Forderungen gegen die Stadt Rüsselsheim und deren Eigenbetriebe belaufen sich auf ins-

ge samt TEUR 5.369 (i. Vj TEUR 3.905). Sie betreffen mit TEUR 5.369 (i. Vj. TEUR 3.588)

das Guthaben bei der Stadtkasse sowie Leistungen des Eigenbetriebs für ver schie dene Äm ter

der Stadt in Hö he von TEUR 1 (i. Vj. TEUR 317).

Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögengegenstände haben eine erwartete Restlaufzeit

von bis zu einem Jahr.

Von den Forderungen gegen die Stadt und andere Eigenbetriebe bestehen EUR 580,00 (i. Vj.

EUR 317.138,01) aus Lieferungen und Leistungen.

Rechnungsabgrenzungsposten

Hierunter sind ausschließlich vorausbezahlte Beamtenbezüge für Januar 2017 ausge wiesen.

Eigenkapital

Das Eigenkapital hat sich wie folgt entwickelt:

Die Abfallgebührenrücklage in Höhe TEUR 2.040 sowie die Gewinnvorträge der Betriebe ge-

werblicher Art in Höhe von TEUR 719 werden an die Städteservice Raunheim/ Rüsselsheim 

AöR übertragen. Der Jahresgewinn 2015 des steuerfinanzierten Unternehmensbereichs wurde

an den Haushalt der Stadt Rüsselsheim übertragen. Das Jahresergebnis 2016 beträgt TEUR

254.

Rückstellungen

Unter den Rückstellungen sind erfasst:

Die sonstigen Rückstellungen ent hal ten Rückstellungen für Altersteilzeit (TEUR 113), für

Aufbewahrung (TEUR 25) sowie für Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten (TEUR 17).
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Verbindlichkeiten

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine er wartete Rest laufzeit von bis zu einem Jahr.

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt und anderen Eigenbetrieben re sul tie ren in Hö-

he von EUR 14.916,05 (i. Vj. EUR 8.261,87) aus Lieferungen und Leis tun gen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Städteservice Raunheim / Rüsselsheim AöR be-

stehen vollständig aus Lie ferungen und Leistungen.

Die Verbindlichkeiten sind – bis auf bestehende Eigentumsvorbehalte – ungesichert.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse beinhalten im Wesentlichen die Erlöse aus der Vermietung der Grundstücke

und Gebäude des Betriebshofs inklusive Wertstoffhof in Rüsselsheim am Main, Johann-Se-

bastian-Bach-Str. 52 und Walter-Flex-Str. 72.

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von TEUR 220 (i. V. TEUR 1.586) be inhal ten im

We sentlichen periodenfremde Erträge in Höhe von TEUR 201 (i. V. TEUR 1.525). Die pe rio-

denfremden Erträge betreffen im Wesentlichen Leistungen aus Dezember 2015, die seitens der

Städtische Betriebshöfe an die Städteservice Raunheim / Rüsselsheim in Bezug auf die Vorbe-

reitungen der Neu gründung im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit erbracht wur-

den (TEUR 126, i. V. TEUR 0), Auflösungen von Wertberichtigungen (TEUR 57, i. V. TEUR

4) so wie die Auf lö sung von Rück stel lun gen (TEUR 17; i. V. TEUR 1.231).

Abschreibungen

Im Geschäftsjahr 2016 wurden Ab schreibungen in Hö he von TEUR 217 

(i. V. TEUR 980) erfasst. Hiervon ent fallen TEUR 76 auf außerplanmäßige Abschreibungen,

die aus der Verkürzung der Nutzungsdauer der vermieteten Immobilen resultieren.



El
ek
tr
on
is
ch
e 
Ko
pi
e

Anlage 3
Seite 6

Sonstige betriebliche Auf wendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten periodenfremde Aufwendungen aus

Forderungsverlusten (TEUR 49) sowie aus Anlagenabgangsverlusten (TEUR 31).

Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hierunter werden insbesondere die Zinsaufwendungen aus der Abzinsung der Rückstellung für

Pensionsverpflichtungen (TEUR 17) sowie aus der Abzinsung der Rückstellung für Alters-

teilzeitverpflichtungen (TEUR 4) ausgewiesen.

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 

Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag resultieren aus der Festsetzung von Steuern aus

Vorjahren.

Sonstigen Angaben

Belegschaft

Im Geschäftsjahr 2016 wurde eine in Altersteilzeit befindliche Person beschäftigt.

Abschlussprüferhonorar

Im Geschäftsjahr 2016 wurde eine Rückstellung für Abschlussprüfungs leistungen in Höhe von

TEUR 17 ge bildet.
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Betriebskommission

Zu Mitgliedern der Betriebskommission waren im Jahr 2016 bestellt:

Vorsitzender

Herr Stadtrat Horst Trapp, Vorsitzender 

Mitglieder Stellvertreter

Herr Oberbürgermeister Patrick Burghardt 
Frau Stadträtin Heide Böttler Herr Stadtrat Reinhard Zogeiser
Herr Stadtrat Horst Trapp Herr Oberbürgermeister Patrick Burghardt
Herr Stadtrat Siegbert Reinig Herr Stadtrat Nils Kraft
Frau Stadtrat Wolfgang Merz Herr Stadtrat Folkmar Schirmer

Herr Manfred Teubler Herr Helmut Jacobi
Herr Klaus Dietrich Thiessen Herr Johann Heinrich Schleidt
Herr Werner Stahl Herr Erdal Koca
Frau Erika Rohark Herr Christian Vogt
Herr Karl-Heinz Schneckenberger Herr Heinz-Jürgen Krug
Herr Abdullah Sert Herr Andreas Andel
Herr Murat Karakaya Frau Aysel Bostan

Personalrat

Frau Gisela Fuchs Herr Lars van Venrooy
Frau Susanne Wallitzer Frau Karin Krämer

Die Mitglieder der Betriebskommission erhielten im Berichtsjahr Sitzungsgelder in Höhe von

EUR 1.020.

Betriebsleitung

Betriebsleiter:   Herr Jens Will

Stellvertretende 
Betriebsleiterin  Frau Christina Kropp

Für die Angabe der Bezüge der Betriebsleitung wird von der Befreiungsvor schrift ge mäß

§ 286 Abs. 4 HGB Gebrauch gemacht.
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Gewinnverwendung

Die Betriebsleitung schlägt vor, den Jahresüberschuss in Höhe von EUR 254.095,94 nach Be-

schluss an die Stadt Rüsselsheim zurückzuführen.

Nachtragsbericht

Bis zur Aufstellung des Jahresab schlusses für das Geschäftsjahr 2016 sind keine Ereig nisse

von wesentlicher Bedeutung, die zu ei ner geänderten Beurteilung der Unterneh menslage füh-

ren würden, eingetreten.

Rüsselsheim, den 1. August 2017

      Jens Will
   Betriebsleiter
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ANLAGENSPIEGEL zum 31. Dezember 2016

Städtischen Betriebshöfe, Rüsselsheim

Anschaffungskosten/Herstellungskosten Abschreibungen Buchwerte
Stand Stand Stand Stand Stand Stand

01.01.2016 Abgänge 31.12.2016 01.01.2016 Geschäftsjahr Abgänge 31.12.2016 31.12.2016 31.12.2015
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögens-
gegenstände

entgeltlich erworbene
Konzessionen, gewerbliche
Schutzrechte und ähnliche
Rechte und Werte sowie 
Lizenzen an solchen
Rechten und Werten 189.067,97 189.067,97 0,00 177.015,97 0,00 177.015,97 0,00 0,00 12.052,00

Summe immaterielle
Vermögensgegenstände 189.067,97 189.067,97 0,00 177.015,97 0,00 177.015,97 0,00 0,00 12.052,00

II. Sachanlagen

1. Grundstücke, grundstücks-
gleiche Rechte und Bauten
einschließlich der Bauten
auf fremden Grundstücken 10.516.078,64 0,00 10.516.078,64 3.610.048,83 210.305,00 0,00 3.820.353,83 6.695.724,81 6.906.029,81

2. technische Anlagen und
Maschinen 9.214.797,10 9.214.797,10 0,00 6.635.756,10 0,00 6.635.756,10 0,00 0,00 2.579.041,00

3. andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung 1.903.210,72 1.903.210,72 0,00 1.494.319,72 0,00 1.494.319,72 0,00 0,00 408.891,00

4. sonstige Sachanlagen 495.890,58 255.245,32 240.645,26 431.076,58 6.918,00 222.156,32 215.838,26 24.807,00 64.814,00

Summe Sachanlagen 22.129.977,04 11.373.253,14 10.756.723,90 12.171.201,23 217.223,00 8.352.232,14 4.036.192,09 6.720.531,81 9.958.775,81

Summe Anlagevermögen 22.319.045,01 11.562.321,11 10.756.723,90 12.348.217,20 217.223,00 8.529.248,11 4.036.192,09 6.720.531,81 9.970.827,81
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LAGEBERICHT

für das

Geschäftsjahr 2016

der

Städtischen Betriebshöfe,

Eigenbetrieb der Stadt Rüsselsheim



El
ek
tr
on
is
ch
e 
Ko
pi
e

Anlage 4
Seite 2

  Seite

INHALTSVERZEICHNIS 2

TABELLENVERZEICHNIS 4

1. Allgemeines 5

 1.1 Grundlagen des Eigenbetriebes 5

 1.2 Grundlagen des Lageberichtes 5

2. Inhalt des Lageberichtes für das
Geschäftsjahr 2016 6

 2.1 Beschlussfassung des Wirtschaftsplanes 6

 2.2 Erträge und Aufwendungen der Planung  6

 2.3 Vermögensübersicht der Planung 7

 2.4 Geschäftsverlauf und Lage des Eigenbetriebes 7

 2.4.1 Unternehmensergebnis 7

 2.4.2 Ergebnisverwendung 7

 2.5 Jahresergebnis 2016 im Einzelnen 8

 2.6 Entwicklung der Gesamtleistung 9

 2.7 Personalaufwand 10



El
ek
tr
on
is
ch
e 
Ko
pi
e

Anlage 4
Seite 3

  Seite

3. Vermögens- und Finanzlage 11

 3.1 Änderung im Bestand der Grundstücke 11

 3.2 Änderung in Bestand und Nutzung
der Anlagen 11

 3.3 Ablauf der Bauinvestitionen 11

 3.4 Entwicklung des Eigenkapitals 11

4. Ausblick mit wesentlichen Chancen und Risiken 12



El
ek
tr
on
is
ch
e 
Ko
pi
e

Anlage 4
Seite 4

  Seite

TABELLENVERZEICHNIS

Tabelle 1: Jahresergebnis 2016 im Einzelnen 8

Tabelle 2: Entwicklung der Gesamtleistung seit 2012 9

Tabelle 3: Eckdaten des Wirtschaftsplanes 2017 13



El
ek
tr
on
is
ch
e 
Ko
pi
e

Anlage 4
Seite 5

1. Allgemeines

1.1 Grundlagen des Eigenbetriebes
Die Städtischen Betriebshöfe, Eigenbetrieb der Stadt Rüsselsheim, wurden zum

1. Januar 1997 gegründet. Von diesem Zeitpunkt an erfolgte eine selbstständige

wirtschaftliche Abwicklung der übertragenen Tätigkeiten nach Maßgabe des Ei-

genbetriebsrechts in Hessen und der Betriebssatzung. Zum 1. Januar 2016 sind

die bis herigen Tätigkeiten des Eigenbetriebs an die, ebenfalls zum 1. Januar 2016

neu ge gründete, Städteservice Raunheim Rüsselsheim Anstalt öffentlichen Rechts

(STS), im Rahmen der Aufgabenübertragung vollumfänglich übergegangen.

Die Aufgaben des Eigenbetriebs beschränken sich somit im Wesentlichen auf die

Vermietung der Grundstücke und Gebäude an die STS.

1.2  Grundlagen des Lageberichtes

Gemäß § 26 EigBGes ist gleichzeitig mit dem Jahresabschluss ein Lagebericht

aufzustellen. § 289 des HGB ist dabei sinngemäß anzuwenden. Danach sind im

Lagebericht zumindest der Geschäftsverlauf und die Lage der Kapitalgesellschaft

(hier abgestellt auf den Eigenbetrieb) so darzustellen, dass ein den tatsächlichen

Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Ferner ist im Lagebericht die

voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken zu be-

urteilen und zu erläutern. Der Lagebericht soll auch auf Vorgänge von besonderer

Bedeutung eingehen, die nach dem Schluss des Geschäftsjahres eingetreten sind.

Unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben ist dieser Lagebericht in Er-

gänzung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2016 erstellt worden.
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2. Inhalt des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2016
2.1 Beschlussfassung des Wirtschaftsplanes

Für das Wirtschaftsjahr 2016 wurde vom Magistrat in der Sitzung am 12. Januar

2016 der Wirtschaftsplan mit der Erfolgsübersicht, der Vermögensübersicht und

dem Stellenplan beschlossen.

Die Stadtverordnetenversammlung folgte der Beschlussfassung des Magistrates in

ihrer Sitzung vom 03. Februar 2016. Der beschlossene Wirtschaftsplan wurde der

Kommunalaufsicht als Bestandteil des Städtischen Haushaltsplanes 2016 vorge-

legt.

2.2 Erträge und Aufwendungen der Planung

Die Planung der Erträge für das Wirtschaftsjahr 2016 ergab folgende Werte:

Betriebserträge aus Umsatzerlösen 640.000 €

Betriebserträge aus sonstigen Erlösen 52.292 €

Summe Erträge 692.292 €

Die Aufwendungen für das Wirtschaftsjahr 2016 zeigten folgende Planwerte:

Materialaufwand 93 €

Personalaufwand 52.292 €

Abschreibungen 338.041 €

Steuern 1.066 €

Andere betriebliche Aufwendungen 116.661 €

________________

Summe Aufwendungen 508.153 €
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2.3 Vermögensübersicht der Planung

Die Planung der Vermögensübersicht umfasste bei der Mittelherkunft und der

Mittelverwendung einen Betrag in Höhe von 338.041 €.

Bei der Mittelherkunft waren vorgesehen für

· Abschreibungen und Anlagenabgänge 338.041 €

Bei der Mittelverwendung waren vorgesehen für

· Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte 50.000 €

· Finanzanlagen 288.041 €

2.4 Geschäftsverlauf und Lage des Eigenbetriebes

2.4.1 Unternehmensergebnis

Das Wirtschaftsjahr 2016 der Städtischen Betriebshöfe umfasst im Wesentlichen

die Vermietung der Grundstücke und Gebäude an die STS. Daneben fielen Perso-

nalkosten in Höhe von 94 T€ an, die aus dem Verbleib einer Beamtin sowie Zah-

lungen für Winterdienst aus den Monaten November und Dezember 2015 stam-

men.

Zum Stichtag 31. Dezember 2016 weist das Unternehmensergebnis ein Gewinn in

Höhe von 254 T€ aus.

2.4.2   Ergebnisverwendung

Das erzielte positive Ergebnis in Höhe von 254.095 € ist nach Beschluss der Stadt

Rüsselsheim am Main zurückzuführen. 
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2.5 Jahresergebnis 2016 im Einzelnen

in T€ Ist Plan Ab-
weichung

2016 2016 + / -

+ Umsatzerlöse 640 640 0
+ Gebühreneinnahmen 0 0 0
+ Sonstige Erlöse 220 52 168
+ Sonderbeauftragung Grün 0 0 0

= Gesamtleistung 860 692 168
- Materialaufwand 60 93 -33

= Rohertrag 801 599 201
- Personalaufwand 94 52 42
- Abschreibungen 217 338 -121
- Versicherungen 13 0 13
- Steuern 1 1 0
- Sonst. betriebliche Aufwendungen 201 116 85

= Betriebsergebnis 274 92 182
+ Finanzergebnis -19 0 -19
+ Neutrales Ergebnis 0 0 0
+ Außerordentliches Ergebnis 0 0 0
+ Steuern vom Eink. und vom Ertrag -1 0 -1

= Unternehmensergebnis 254 92 162

Nachrichtlich die Ergebnisverwendung:

a) Gebührenrücklage 0 0 0
(plus = Zuführung zur Rücklage)

b) Überschussausgleich 254 92 162
(plus = Gewinnausgleich an die Stadt)

c) BgA-Ergebnis nach Steuern 0 0 0
(plus = Gewinn)
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2.6 Entwicklung der Gesamtleistung
Die Umsatzerlöse (inkl. sonstiger Erlöse) 2016 betrugen 946 T€. Die für den Wirt-

schaftsplan 2016 prognostizierten Umsätze beliefen sich auf 692 T€, sie lagen da-

mit um 254 T€ über Plan.

Die folgende Tabelle veranschaulicht die Entwicklung der Umsatzerlöse in den

verschiedenen Bereichen der Städtischen Betriebshöfe in den letzten fünf Jahren.

Entwicklung der Gesamtleistung

2.7 Personalaufwand
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2.7 Personalaufwand
Die Städtischen Betriebshöfe hatten im angelaufenen Geschäftsjahr lediglich eine

Beamtin, die aufgrund nicht vorhandener Dienstherrenfähigkeit der STS in den

Betriebshöfen verbleiben musste. Die Beamtin befindet sich in Altersteilzeit, das

gesamte übrige Personal ist in die STS übergegangen. Somit hatten die Betriebs-

höfe im Geschäftsjahr 2016 kein aktives Personal. Die Personalaufwendungen

stammen aus Beamtengehalt und Zahlungen für Winterdienste aus den Monaten

November und Dezember 2015.
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3. Vermögens- und Finanzlage

3.1 Änderung im Bestand der Grundstücke

Bestandsmäßige Veränderungen an Grundstücken und grundstücksgleichen

Rechten haben sich im Geschäftsjahr 2016 nicht ergeben.

3.2 Änderung in Bestand und Nutzung der Anlagen

Alle bilanzierten Anlagegegenstände waren im Wirtschaftsjahr 2016 im Einsatz.

Eine Entwicklung des Anlagevermögens ist im Anlagennachweis als Anlage zum

Anhang dargestellt.

3.3 Ablauf der Bauinvestitionen
Im Laufe des Wirtschaftsjahres 2016 wurden auf dem Betriebsgelände der Städti-

schen Betriebshöfe im Wesentlichen partielle Sanierungen und Maßnahmen zur

Instandsetzung durchgeführt.

3.4 Entwicklung des Eigenkapitals

Aufgrund der Übertragung der Abfallgebührenrücklage (TEUR 2.040), der Ge-

winnvorträge der Betriebe gewerblicher Art (TEUR 719) sowie der Gewinnabfüh-

rung 2015 in Höhe von TEUR 219 hat sich das Eigenkapital gemindert. Gegenläu-

fig wirkte das Jahresergebnis 2016 in Höhe von TEUR 254.
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4. Ausblick mit wesentlichen Chancen und Risiken

Aufgrund der Aufgabenübertragung an die STS verbleibt bei der SBHR lediglich

die Aufgabe der Immobilienverwaltung und Vermietung. Hinsichtlich der bauli-

chen Gegebenheiten und dem allgemein schlechten Zustand der Gebäude ist da-

mit zu rechnen, dass sie STS als Mieter der Grundstücke und Gebäude eine An-

passung des Mietzinses vornehmen könnte.

Des Weiteren steht dem allgemeinen Verwaltungsaufwand hinsichtlich Koordina-

tion von Instandhaltungen, Erstellung von Jahres- und Quartalsabschlüssen so-

wie Wirtschaftsplänen kein adäquater Nutzen gegenüber.

Eine zeitnahe Schließung des Eigenbetriebs wäre daher als sinnvoll zu erachten.
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Nachfolgend eine Übersicht der Eckdaten des Wirtschaftsplanes 2017:

A B
Aufwendungen nach Bereichen Betrag 

insgesamt
Aufwandsart

1 Materialaufwand
17.000

b) Bezug von Fremdleistungen 0
2 Löhne und Gehälter 102.600
3 Soziale Abgaben 0
4 Aufwendungen für Altersversorgung 

und Unterstützung
0

5 Abschreibungen 147.650
6 Zinsen und ähnl. Aufwendungen 0
7 Steuern 0
8 Konzessions- und Wegeentgelte 0
9 Andere betr. Aufwendungen 56.450

10 Summe 319.200
11 Umlage allg. Betriebsabteilung Zurechnung (+) 0

Umlage übrige Abteilung Abgabe (-) 0
Leistungsausgleich der Zurechnung (+) 0
Aufwandsbereiche Abgabe (-) 0

13 Aufwendungen  1 - 12 319.200
14 Betriebserträge

a) aus Umsatzerlösen 640.200
b) aus Gebühreneinnahmen 0
c) Kostenerstattung der Stadt 0
d) aus sonstigen Erlösen 11.800

15 Betriebserträge insgesamt 652.000
16 Betriebsergebnis 332.800
17 Finanzergebnis 1.600
18 Neutrales Ergebnis 0
19 Außerordentliches Ergebnis 0
20 Steuern vom Einkommen und Ertrag 29.000
21 Unternehmensergebnis 363.400

a) Bezug von Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffen

12
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Bericht über die Prüfung 

des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2016

und des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2016

der

Städtischen Betriebshöfe
Rüsselsheim

Unverbindliche elektronische Kopie des Prüfungsberichtes vom 1. August 2017.
Nur der Prüfungsbericht in Papierform ist verbindlich.

THEOBALD JUNG SCHERER AG
WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT

Gießen
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Rüsselsheim, 1. August 2017

     Jens Will

- Betriebsleiter -
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Städtischen Betriebshöfe

Rüsselsheim

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES ABSCHLUSSPRÜFERS

Unter der Bedingung, dass die in die sem Jahresabschluss berücksichtigte Übertragung der Ab-

fallge bühren rück lage der Städtischen Betriebshöfe Rüs selsheim in Höhe von EUR

2.039.642,88 und der Ge winnvorträge der Betriebe gewerblicher Art der Städti schen Be-

triebshöfe Rüs sels heim in Höhe von EUR 718.984,88 auf die Städtservice Raunheim / Rüs-

sels heim AöR so wie die Entgeltlichkeit aller an deren Übertragungsvorgänge noch rechts wirk-

sam klarstel lend be schlos sen werden, erteilen wir den nach ste hen den Bestätigungsver merk:

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie

Anhang - unter Ein beziehung der Buchführung und den Lagebericht der Städtischen Be-

triebshöfe, Rüsselsheim, für das Ge schäfts jahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016 geprüft.

Die Buch füh rung und die Auf stel lung von Jahre sab schluss und La gebe richt nach den deut-

schen han delsrechtli chen Vor schrif ten und den er gän zen den Regelungen in der Satzung liegen

in der Ver ant wor tung der Be triebsleitung des Eigenbetriebes. Un sere Aufgabe ist es, auf der

Grund lage der von uns durch geführ ten Prü fung ei ne Be urtei lung über den Jah resab schluss un-

ter Ein be zie hung der Buch füh rung und über den Lage be richt ab zu geben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB und § 27 Eigenbetriebsgesetz un-

ter Be ach tung der vom In sti tut der Wirt schafts prüfer (IDW) fest ge stellten deutschen Grund-

sätze ord nungs mäßi ger Ab schlussprüfung vor genom men. Da nach ist die Prüfung so zu planen

und durchzu führen, dass Unrichtigkeiten und Ver stöße, die sich auf die Darstellung des durch

den Jahres abschluss un ter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buch füh rung und

durch den La ge bericht ver mittelten Bildes der Vermögens-, Fi nanz- und Er tragslage wesent-

lich aus wirken, mit hin rei chender Si cherheit erkannt werden. Bei der Festle gung der Prü-

fungshand lungen werden die Kenntnisse über die Geschäfts tätigkeit und über das wirt schaftli-

che und rechtliche Umfeld des Eigenbetriebes sowie die Erwar tungen über mög liche Feh ler
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be rück sich tigt. Im Rah men der Prü fung wer den die Wirk samkeit des rechnungsle gungsbe-

zoge nen in ter nen Kon troll systems so wie Nach weise für die An ga ben in Buch füh rung, Jahre-

sab schluss und Lage be richt überwie gend auf der Ba sis von Stich pro ben beur teilt. Die Prüfung

umfasst die Be ur tei lung der an ge wand ten Bi lan zie rungs grund sätze und der wesentli chen Ein-

schät zungen der ge setzlichen Ver treter so wie die Würdi gung der Ge samt dar stel lung des Jah-

re sab schlusses und des Lagebe richts. Wir sind der Auf fassung, dass un sere Prü fung ei ne hin-

rei chend sichere Grundlage für un sere Beur teilung bil det.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse ent spricht

der Jah resabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Be stimmungen der

Satzung und ver mit telt un ter Beachtung der Grundsätze ordnungs mäßiger Buch füh rung ein

den tat sächli chen Ver hält nissen ent sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

des Eigenbetriebs. Der La ge be richt steht in Ein klang mit dem Jah resab schluss, ver mittelt ins-

ge samt ein zu tref fen des Bild von der La ge des Eigenbetriebs und stellt die Chancen und Risi-

ken der zu künf tigen Entwick lung zutref fend dar.

Gießen, den 1. August 2017

THEOBALD JUNG SCHERER AG
WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT

Sebastian Jung
Wirtschaftsprüfer

Heinrich Dersch
Wirtschaftsprüfer
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RECHTLICHE VERHÄLTNISSE

der

Städtischen Betriebshöfe

Rüsselsheim

Gesellschaftsrechtliche Verhältnisse

Firma: Städtische Betriebshöfe

Sitz: Rüsselsheim

Rechtsform: Eigenbetrieb

Satzung: Letzte Fassung datierend vom 3. Februar 2016

Anschrift: Johann-Sebastian-Bach-Straße 52
 65428 Rüsselsheim

Handelsregister-
eintragung: Amtsgericht Darmstadt HRA 81881

Geschäftsjahr: 1. Januar bis 31. Dezember

Stammkapital: EUR 7.669.378,22
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Gegenstand des
Unternehmens: Zwecke des Eigenbetriebes waren bis zum 31. Dezember 2015

- Abfallwirtschaft 

- Reinigung der öf fent li chen Stra ßen, We ge und Plät ze und Win-

terdienst

- Kanalreinigung, Überwachung und Wartung von Abwasseranla gen

- Ausführung der Verkehrssicherung für Straßen, Wege und Plätze

- Hilfsbetriebe (u. a. Schlosserei, Schreinerei, Kfz.-Werkstatt)

- Pflege der Grünflächen (inkl. Baum- und Tierpflege)

- Pflege der Spielplätze und des öffentlichen Inventars

- Stadtgärtnerei

- Pflege der Sportanlagen

- Pflege der Friedhöfe

 

 Mit Wirkung zum 1. Januar 2016 wurde die Satzung geändert. Seit-

dem ist Zweck des Ei gen be trie bes die Verwaltung und Vermietung

der städ tischen Lie gen schaf ten in der Johann-Sebastian-Bach-Straße

52 und der Wal ter-Flex-Straße 72 in Rüsselsheim am Main.

Organge: Organe des Eigenbetriebes sind:

- Stadtverordnetenversammlung

- Magistrat

- Betriebskomission

- Betriebsleitung

Stadtverordneneten-
versammlung: Der Stadtverordnetenversammlung als oberstem Organ des Eigen be-

triebes obliegen insbesondere Grundsatzentscheidungen, nach denen

der Eigenbetrieb gestaltet und wirtschaftlich geleitet werden soll

(§ 5 Nr. 1-13 EigBGes).

Magistrat: Der Magistrat hat dafür zu sorgen, das die Verwaltung und Wirt-

schaftsführung des Eigenbetriebs mit den Planungen und Zielen der

Stadt in Einklang stehen (§ 8 EigBGes).
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Betriebskommission: Aufgabe der Betriebskommission ist insbesondere die Überwachung

der Betriebsleitung sowie die Beschlussvorbereitung für die Stadt-

verordnetenversammlung (§ 7 EigBGes, § 4 der Satzung).

 Die Mitglieder der Betriebskommission sind im Anhang aufgeführt.

Betriebsleitung: Der Betriebsleitung obliegt insbesondere die laufende Betriebsfüh-

rung (§ 4 Abs. 1 EigBGes, § 3 der Satzung); dazu gehören alle Maß-

nahmen, die zur Aufrechterhaltung des Betriebes notwendig sind.

 Betriebsleiter war im Berichtsjahr Herr Jens Will.

Jahresabschluss und 
Lagebericht:  Gemäß § 22 EigBGes hat der Eigenbetrieb den Jahresabschluss nach

den Rechnungslegungsvorschriften für große Kapitalgesellschaften

aufzustellen.

 Gemäß § 26 EigBGes hat der Eigenbetrieb einen Lagebericht

aufzustellen.

 Gemäß § 27 Abs. 2 EigBGes sind der Jahresabschluss und der Lage-

bericht von einem durch die Gemeindevertretung zu bestimmenden

Abschlussprüfer nach den für große Kapitalge sellschaften geltenden

Vorschriften des Dritten Handelsgesetzbuches zu prüfen, soweit sich

aus diesem Gesetz oder einer hierzu ergangenen Rechtsverordnung

nichts anderes ergibt.

 Die Prüfung erstreckt sich auch auf die Ordnungsmäßigkeit der Ge-

schäftsführung; dabei ist zu untersuchen, ob zweckmäßig und wirt-

schaftlich verfahren wurde. Über die Prüfung ist schriftlich in ent-

sprechender Anwendung des § 53 Abs. 1 Nr. 2 HGrG zu berichten.
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Stadtverordnetenversammlung

In der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 24. November 2016 wurde der von uns

ge prüf te und un ter dem Da tum vom 19. April 2016 mit dem unein ge schränkten Be stäti gungs-

ver merk ver se he ne Jah res ab schluss zum 31. Dezember 2015 zu sam men mit dem La ge bericht

fest ge stellt.

Zum Abschlussprüfer für das Ge schäfts jahr 2016 wur de die Theo bald Jung Sche rer AG Wirt-

schaftsprüfungsgesell schaft, Gie ßen, in der Stadtverordnetenversammlung vom 26. No vember

2015 ge wählt.

Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 26. November 2015 wurde im Rah men

der In terkommunalen Zusammenarbeit die Grün dung der Städteservice Raun-

heim/Rüsselsheim AöR zum 1. Januar 2016 be schlossen. Die bisherigen Aufgabenberei che

der Städtischen Betriebshöfe

 - Abfallwirtschaft

 - Grünpflege öffentlicher Flächen und Unterhaltung Spielflächen

 - Straßenreinigung und Winterdienst

 - Straßenunterhaltung und Verkehrssicherung

 - Unterhaltung öffentlicher Einrichtungen

 - Unterhaltung öffentlicher Sportstätten

 - Kanalreinigung

 - Friedhofspflege

wurden zum 1. Januar 2016 auf die Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR übertragen.

Wesentliche Verträge

Durch den Mietvertrag aus Januar 2016 mit den Städtischen Betriebshöfen Eigenbetrieb der

Stadt Rüsselsheim hat die Städteservice Raunheim Rüsselsheim AöR die Be triebs grund stücke

des Betriebshofs inklusive Wertstoffhof in Rüsselsheim am Main, Johann-Sebastian-Bach-

Straße 52 und Walter-Flex-Straße 72 angemietet.
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STEUERLICHE VERHÄLTNISSE

der

Städtischen Betriebshöfe

Rüsselsheim

Die Betriebe gewerblicher Art unterliegen der Körperschaft-, Gewerbe- und Umsatzsteuer.

Die Abfallbeseitigung und Straßenreinigung sowie die Leistungen an verschiedene Ämter der

Stadt unterliegen als Hoheitsbetrieb nicht der Körperschaft-, Gewerbe- und Umsatzsteuer.

Der Eigenbetrieb wird beim Finanzamt Groß-Gerau unter der Steuernummer 021 191 34357

ge führt.
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AUFGLIEDERUNG UND ERLÄUTERUNG
WESENTLICHER POSTEN DES JAHRESABSCHLUSSES

zum 31. Dezember 2016

der

Städtischen Betriebshöfe

Rüsselsheim

Zu den wesentlichen Posten des Jahresabschlusses werden nachfolgend zur Verbesserung der

Dar stellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage Aufgliederungen und Erläuterungen ge-

geben, soweit entsprechen de Anga ben im Anhang nicht enthalten sind. Soweit Erläuterungen

gleich lautend bei meh reren Posten der sel ben Gruppe zu wiederholen wären, werden diese zur

Erleichterung der Lesbarkeit des Berichts diesen vor an gestellt.

Bilanz zum 31.12.2016

Die Bilanz zum 31.12.2016 ist diesem Bericht als Anlage beigefügt und schließt mit einer

Summe von EUR 13.880.564,70 (31.12.2015: EUR 14.630.323,88) ab.

A. Anlagevermögen

Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 26. November 2015 wurde im Rah men

der In terkommunalen Zusammenarbeit die Grün dung der Städteservice Raun-

heim/Rüsselsheim AöR zum 1. Januar 2016 be schlossen. Die bisherigen Aufgabenberei che

der Städtischen Betriebshöfe wurden zum 1. Januar 2016 auf die Städteservice Raun-

heim/Rüsselsheim AöR über tragen. Neben dem bis herigen Aufgabenbe reich der Städtischen

Betriebshöfe werden al le be weg li chen Wirtschafts güter, die zu dem Betrieb des bisherigen

Bauhofs und somit in den über trage ge nen Auf ga benbereich gehören, in die Städteser vi ce

Raunheim / Rüssels heim AöR zu Buchwerten übertragen. Die Grund stü cke und Ge bäu de des

Be trie bes ho fes inklusi ve Wert stoff hof blei ben im Eigentum der Städtischen Be triebs höfe und

wer den an die Städte ser vice Raun heim / Rüs selsheim AöR ver mietet. Zweck der Städtischen

Be triebs hö fe sind mit In kraft treten der Satzung zum 1. Januar 2016 lediglich die Verwaltung

und Ver mie tung der städ ti schen Lie gen schaften in der Johann-Sebastian-Bach-Str. 52 und

Walter-Flex-Str. 72, 65428 Rüssels heim am Main.



El
ek
tr
on
is
ch
e 
Ko
pi
e

Anlage 9
Seite 2

Das Anlagevermögen wird in einer EDV-gestützten Anla genbuchhaltung mit dem Programm

Diamant/3 der Dia mant Soft ware GmbH & Co. KG, Bielefeld, ord nungs gemäß nach ge wie sen.

Eine von den Anschaffungs- und Her stellungskosten ausgehende Darstel lung der Entwicklung

der einzelnen Bilanzposten des Anlagevermögens enthält der Anlagenspiegel im Anhang zum

Jahresabschluss (Anlage 3).

Da im Anlagenspiegel die Entwicklung der Posten des Anlagevermögens aus gehend von den 

ursprünglichen Anschaffungskosten sowie die Entwicklung der kumulier ten Abschreibungen

dargestellt sind, wird bei der Erläuterung der Ab schlusspositionen die Darstellung auf die Ent-

wicklung der Buch werte be schränkt.

Die immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen werden in einer

EDV-gestützten Anlagenbuchhaltung mit dem Programm Diamant/3 der Dia mant Soft ware

GmbH & Co. KG, Bielefeld, ord nungs gemäß nach ge wie sen.

II. Sachanlagen

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten ein-
schließlich der Bauten auf fremden Grundstücken EUR 6.695.724,81

(31.12.2015: EUR 6.906.029,81)

Die Abschreibungen beinhalten außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 76 TEUR.

Diese re sultieren aus der Verkürzung der Nutzungsdauer der vermieteten Immobilien auf grund

von Renovierungs- und Instandsetzungsbedarf.

4. sonstige Sachanlagen EUR 24.807,00
(31.12.2015: EUR 64.814,00)

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

Die Vorräte wurden im Rahmen der in terkommunalen Zusammenarbeit der Städte Raunheim

und Rüsselsheim zum 1. Januar 2016 auf die Städte service Raunheim / Rüsselsheim AöR zu

Buchwerten übertragen.
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II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

2. Forderungen gegen die Stadt und andere Eigenbetriebe EUR 5.369.459,26
(31.12.2015: EUR 3.904.774,04)

Der Bestand setzt sich zum Bilanzstichtag wie folgt zusammen:

31.12.2016 31.12.2015
EUR EUR

Forderungen Stadtkasse 5.368.879,26 3.587.636,03
Forderungen gegen verschiedene Ämter der Stadt Rüsselsheim 580,00 316.576,71
Forderungen gegen andere Eigenbetriebe der Stadt Rüsselsheim 0,00 561,30

5.369.459,26 3.904.774,04

Der Stand des Guthabens bei der Stadtkasse wurde von der Stadt Rüsselsheim gleichlautend

bestätigt.

3. sonstige Vermögensgegenstände EUR 39.908,14
(31.12.2015: EUR 77.361,83)

Die sonstigen Vermögensgegenstände betreffen Steuererstattungsansprüche aus Körperschaft-

steuer-, Solidaritätszuschlag- und Gewerbesteuerüberzahlungen für das Geschäftsjahr 2016

und Vor jahre.

III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten EUR 1.745.158,29
(31.12.2015: EUR 85.995,94)

Der Bestand setzt sich zum Bilanzstichtag wie folgt zusammen:

31.12.2016 31.12.2015
EUR EUR

Kreissparkasse Groß-Gerau 1.741.033,40 79.377,45
Kassenbestand 4.124,89 6.618,49

1.745.158,29 85.995,94

Für die aktivierten Guthaben bei der Kreissparkasse Groß-Gerau liegen ent spre chen de Kon-

toaus zü ge so wie eine Bankbestätigung vor. Zinsen und Gebühren wurden ord nungs gemäß ab-

ge grenzt.
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Der Kassenbestand ist zum Bilanzstichtag durch einen entsprechenden Eintrag im Kassenbuch

nachgewiesen.

C. Rechnungsabgrenzungsposten EUR 4.622,77
(31.12.2015: EUR 6.190,42)

Die Rechnungsabgrenzungsposten betreffen insbesondere im Voraus gezahlte Beamtenver gü-

tungen.

A. Eigenkapital

I. Stammkapital EUR 7.669.378,22
(31.12.2015: EUR 7.669.378,22)

Der Bilanzwert des Stammkapital entspricht der Eintragung im Handelsregister sowie der Re-

ge lung in der Satzung.

II. Rücklagen

1. Allgemeine Rücklagen EUR 1.246.649,56
(31.12.2015: EUR 1.246.649,56)

2. Zweckgebundene Rücklagen EUR 0,00
(31.12.2015: EUR 1.716.995,08)

Im Rahmen der Aufgabenübertragung werden die Zweckgebundenen Rückla gen, die vollstän-

dig aus dem Bereich der Abfallwirtschaft resultieren (Gebührenausgleichrücklage) auf den

Städteservice Raunheim/ Rüsselsheim übertragen.

III.Gewinn (+) / Verlust (-)

1. Gewinn des Vorjahres EUR 1.260.389,45
(31.12.2015: EUR 202.072,15)

2. Entnahme/ Zuführung Rücklagen EUR 1.716.995,08
(31.12.2015: EUR -34.895,41)

Die Entnahme umfasst die Gebührenausgleichsrücklage der Geschäftsjah re bis einschließlich

des Geschäftsjah res 2015 in Höhe von TEUR 2.040. Sie ist verechnet mit der Zuführung zur

Gebührenausgleichsrücklage aufgrund des Beschlusses über die Ergebnisverwendung 2015 in

Höhe von TEUR 323.
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3. Zuführung zu dem Haushalt der Stadt EUR -2.977.384,53
(31.12.2015: EUR 433.928,57)

Die Zuführung setzt sich zusammen aus der Gebührenausgleichrücklage (TEUR 2.040), den

aufgelaufenen Gewinnvorträgen der Betriebe ge werb li cher Art (TEUR 719) und dem Jah res-

gewinn 2015 der steuerfinanzierten Unterneh mensbe rei che (TEUR 219)

4. Jahresgewinn EUR 254.095,94
(31.12.2015: EUR 659.284,14)

Zur Entstehung des Jahresgewinns verweisen wir auf unsere Erläuterungen zur Ge winn- und

Ver lust rechnung.

B. Rückstellungen

1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtun-
gen EUR 903.350,00

(31.12.2015: EUR 920.150,00)

31.12.2016 31.12.2015
EUR EUR

Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen 875.350,00 854.150,00
Rückstellung für Beihilfeverpflichtungen 28.000,00 66.000,00

903.350,00 920.150,00

Die Pensionsrückstellungen betreffen zum Bilanzstichtag die Anwartschaft einer Beamtin. 

Die Rück stellung für Pensio nen und ähn li che Ver pflich tun gen wur den nach der Projected- 

Unit-Credit Methode gebildet. Der Be wer tung lag neben den Richt ta feln 2005 G von Dr.

Klaus Heu beck der von der Deut schen Bun des bank ver öffent lichte Markt zins von 4,01 % -

10jähriger Durchschnitt (i. Vj.: 3,89 % - 7jähriger Durchschnitt) zu Grun de. Die erwartete Dy-

na mik der lau fen den Ren ten wur de mit 3,0 % (i. Vj.: 3,0 %) be rück sich tigt.

Die Rückstellung für Beihilfen betrifft die anteilige Übernahme der Beihilfen und Verwal-

tungskosten der pensions berechtigten Beamten. Grundlage der Berechnung bildet der Durch-

schnitt der Bei hil fen der letz ten fünf Jahre, be wertet mit dem Barwert bei einem Ab zinsungs-

satz von 1,81 %.
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3. sonstige Rückstellungen EUR 154.996,00
(31.12.2015: EUR 1.312.320,93)

Die Zusammensetzung und Entwicklung zeigt folgende Übersicht:

Stand am Verbrauch Auflösung Zuführung Übergang AöR Aufzinsung Stand am
31.12.2014 31.12.2015

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
 

Altersteilzeitverpflichtungen 549.315,00 49.148,00 0,00 6.659,00 397.608,00 3.778,00 112.996,00

Aufbewahrung Geschäftsunterlagen 34.000,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00

Jahresabschluss-/Prüfungskosten 24.000,00 19.224,83 4.775,17 17.000,00 0,00 0,00 17.000,00

Berufsgenossenschaft 22.000,00 20.583,24 1.416,76 0,00 0,00 0,00 0,00
Jubiläumszuwendungen 51.000,00 0,00 0,00 0,00 51.000,00 0,00 0,00

Leistungsentgelt 184.005,93 0,00 0,00 0,00 184.005,93 0,00 0,00

Resturlaub und Überstunden 448.000,00 0,00 1870 0,00 446.130,00 0,00 0,00

1.312.320,93 88.956,07 17.061,93 23.659,00 1.078.743,93 3.778,00 154.996,00

Nach dem Gutachten des Dipl.-Mathematikers Torsten Hoffmann, Puchheim, vom 13. März

2017 wurden die Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für 1 Be schäf tig te un ter Be-

rück sichti gung der Richttafeln 2005 G von Prof. Dr. Klaus Heubeck sowie un ter Zu grun dele-

gung ei nes Rech nungs zinssat zes von 1,81 % und eines Gehaltstrends von 3,0 % er mit telt.

Zur Abdeckung von Verpflichtungen aus der Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen wurden

Rück stellungen gebildet.

Der Rückstellungsbetrag für Jahresabschluss- und Prüfungskosten zum 31. Dezember 2015

wur de im Be richts jahr nicht vollständig in An spruch genommen. Der Zuführungsbetrag ent-

hält Rück stel lun gen für Prüfungs kosten des Jahres ab schlusses 2016 in Höhe von EUR

17.000,00.
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C. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen EUR 26.677,34
(31.12.2015: EUR 374.647,62)

Die Lieferantenverbindlichkeiten sind zum Bilanzstichtag durch eine Saldenliste der Kredi- 

torenbuchhaltung nachgewiesen. Die Kreditorenbuchhaltung wird in Form einer computerge-

stützten Offenen-Posten-Buchhaltung geführt. Für ausgewählte Kreditoren wurden Salden be-

stätigungen angefordert. Nennenswerte Beanstandungen haben sich nicht ergeben.

Die passivierten Kreditorenverbindlichkeiten waren zum Prüfungszeitpunkt weitestgehend

ausgeglichen. Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine erwartete Restlaufzeit von bis zu einem

Jahr.

2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt und anderen Ei-
genbetrieben EUR 14.916,05

(31.12.2015: EUR 8.261,87)

3. Verbindlichkeiten gegenüber AöR Raunheim/Rüsselsheim EUR 3.610.501,59
(31.12.2015: EUR 0,00)

Sämtliche sonstige Verbindlichkeiten haben eine erwartete Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Die Verbindlichkeiten wurden nach dem Bilanzstichtag zu den jeweiligen Fälligkeitszeitpunk-

ten gezahlt.
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Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

Die Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. - 31.12.2016 weist einen Jahres-

überschuss von EUR 254.095,94 (2015: EUR 659.284,14) aus.

Gemäß § 265 Abs. 2 HGB werden in der Gewinn- und Verlustrechnung zu jedem Posten der

entspre chen de Vor jahreswert gegenübergestellt.

1. Umsatzerlöse EUR 640.264,47
(2015: EUR 16.749.172,18)

Die Umsatzerlöse resultieren fast ausschließlich aus der Vermietung der städti schen Lie gen-

schaften in der Joh ann-Sebastian-Bach-Str. 52 und Wal ter-Flex-Str. 72, 65428 Rüssels heim

am Main an die Stästeservice Raun heim / Rüsselsheim AöR.

2. sonstige betriebliche Erträge EUR 219.876,97
(2015: EUR 1.586.168,81)

Die sonstige betriebliche Erträge setzen sich wie folgt zu sammen:

31.12.2016 31.12.2015
EUR EUR

Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen 57.092,34 4.355,42
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 17.061,93 1.231.437,00
Versicherungsentschädigungen 0,00 294.002,53
Erträge aus dem Verkauf von Anlagevermögen 0,00 31.153,00
Zuschuss der Bundesargentur für Arbeit 0,00 24.410,50
Übrige 145.722,70 810,36

219.876,97 1.586.168,81

Die übrigen Erträge umfassen im Wesentlichen Erträge aus der Abrechnung von Leistungen

im Rah men der Vorbereitung der inter kom mu nalen Zusammenarbeit seitens der Städteservice

Raun heim / Rüs selsheim (TEUR 126) sowie Erträge aus der Verpachtung der Tank stelle auf

dem Betriebsgelände (TEUR 12).
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3. Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für
bezogene Waren EUR 7.607,88

(2015: EUR 678.085,56)

Die Aufwendungen umfassen im We sentlichen Erstattungen für Gärtnereigutscheine, die in

Vorjahren ausgegeben wurden.

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen EUR 52.034,05
(2015: EUR 3.731.097,71)

Die bezogenen Leistungen beruhen im Wesentlichen auf Gebäudemana gementkosten.

4. Personalaufwand

Der Personalaufwand umfasst im Wesentlichen Altersteilzeitleistungen an eine Beamtin sowie

abrechnungsbedingte Zahlungen für Winterdienste der Monate November und Dezember

2015.

Im Geschäftsjahr 2016 wurde eine in Altersteilzeit befindliche Person be schäftigt.

5. Abschreibungen

a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagever-
mögens und Sachanlagen EUR 217.223,00

(2015: EUR 980.204,57)

Die Abschreibungen entfallen ausschließlich auf Sachanlagen. Es wird auf die Erläuterungen

zum Anlagevermögen verwie sen.

Die Abschreibungen beinhalten außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 76 TEUR.

Diese re sultieren aus der Verkürzung der Nutzungsdauer der vermieteten Immobilien. auf-

grund von Renovierungs- und Instandsetzungsbedarf.



El
ek
tr
on
is
ch
e 
Ko
pi
e

Anlage 9
Seite 10

6. sonstige betriebliche Aufwendungen EUR 215.407,19
(2015: EUR 2.651.036,19)

Der Posten sonstige betriebliche Aufwendungen setzt sich wie folgt zusammen:

31.12.2016 31.12.2015
EUR EUR

Reparatur und Instandhaltung 57.081,73 234.741,89
Verluste aus Anlageabgängen 31.458,91 27.333,00
Rechts- und Beratungskosten 26.133,41 503.975,26
Personalnebenkosten 14.461,09 134.164,45
Versicherungen und Raumkosten 11.746,23 603.551,88
Büro- und Betriebsbedarf 1.651,46 27.444,11
Wartungskosten Hard- und Software 1.189,72 87.424,11
Fahrzeugkosten 411,98 788.417,77
Betriebsfest 0,00 9.882,94
Anlaufkosten AöR 0,00 144.515,16
Mieten für Maschinen und Einrichtungen 0,00 9.392,80
Übrige Aufwendungen 71.272,66 80.192,82

215.407,19 2.651.036,19

Die übrigen Aufwendungen umfassen im Wesentlichen Forderungsaus buchungen (TEUR 49).

7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge EUR 1.521,73
(2015: EUR 8.552,17)

Dieser Posten beinhaltet Zinserträge aus der Verzinsung des Guthabens bei der Stadtkasse so-

wie aus der Verzinsung des Bankkontos.

8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen EUR 20.975,00
(2015: EUR 191.870,00)

Der Posten Zinsen und ähnliche Aufwendungen setzt sich wie folgt zusammen:

31.12.2016 31.12.2015
EUR EUR

Abzinsung von Rückstellungen 20.975,00 191.870,00

20.975,00 191.870,00
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9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag EUR 850,61
(2015: EUR 54.107,66)

Der Posten setzt sich im Wesentlichen aus Steuern veranlagter Vorjahre zusammen.

11. sonstige Steuern EUR -935,52
(2015: EUR 26.046,13)

Die sonstigen Steuern betreffen erstattete Kfz-Steuern.
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ANGABEN ZUR ORDNUNGSMÄSSIGKEIT DER GESCHÄFTSFÜHRUNG
UND

DER WIRTSCHAFTLICHEN VERHÄLTNISSE NACH § 53 HGrG

der

Städtischen Betriebshöfe

Rüsselsheim

für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2016 bis 31. Dezember 2016

Fragenkreis 1: Tätigkeit von Überwachungsorganen und Betriebsleitung sowie indivi duali-
sierte Of fenle gung der Organbezüge

a) Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für die Be-

triebsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es darüber hinaus schriftliche Wei sun gen

des Überwachungsorgans zur Organisation für die Betriebs- sowie ggf. für die Kon zern lei tung

(Geschäftsanweisung)? Entsprechen diese Rege lungen den Bedürfnissen des Un terneh mens

bzw. des Konzerns?

Die Organe des Eigenbetriebs sind in den rechtlichen Grundlagen in der Anlage 7 dieses Prü-

fungsberichts aufgeführt.

Die Geschäftsordnung der Betriebskommission datiert vom 22. Juli 1997. Es besteht keine

Verteilung der Aufgaben in einem Geschäftsverteilungsplan, da der Eigenbetrieb nur von ei-

nem Betriebsleiter geführt wird.

Nach unseren Feststellungen werden die Regelungen für Organe des Eigenbetriebs nach den

gesetzlichen Bestimmungen des Eigenbetriebsgesetzes und der Betriebssatzung vom 19. De-

zember 1996, gültig in der Fassung vom 1. Januar 2006, eingehalten und entsprechen den Be-

dürfnissen des Eigenbetriebs.

b) Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wur den Nie-

der schriften hierüber erstellt?
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Im Berichtsjahr ist die Betriebskommission zu vier Sitzungen zusammengekommen. Die ent-

sprechenden Niederschriften haben uns vorgelegen.

Die Stadtverordnetenversammlung befasste sich in fünf Sitzungen mit Angelegenheiten des

Eigenbetriebs. Die entsprechenden Niederschriften haben uns vorgelegen.

c) In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG sind

die einzelnen Mitglieder der Betriebsleitung tätig?

Der Betriebsleiter ist auskunftsgemäß in keinem anderen Kontrollgremium tätig.

d) Wird die Vergütung der Organmitglieder (Betriebsleitung, Überwachungsorgan) in divi dua li-

siert im An hang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fixum, er folgsbe-

zo genen Kompo nenten und Komponenten mit langfristiger Anreiz wirkung ausge wiesen? Falls

nein, wie wird dies begründet?

Im Anhang sind die im Berichtsjahr angefallenen Sitzungsgelder der Mitglieder der Betriebs-

kommission angegeben.

Von der Befreiung der Angaben der Vergütung der Betriebsleitung ist gemäß § 286 Abs. 4

HGB Gebrauch gemacht worden.

Fragenkreis 2: Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen

a) Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisations plan, aus dem

Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkei ten/Weisungsbefugnisse ersichtlich

sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?

Seit dem 01.01.2016 sind die Aufgaben der hoheitlichen Daseinsfürsorge vollumfänglich an

die neu gegründete Städteservice Raunheim Rüsselsheim übergegangen. Die SBHR fungieren

seit dem als Immobilienverwaltung und beschäftigen kein Personal. Ausnahme ist eine Beam-

tin die sich in der Passivphase der Altersteilzeit befindet. Die Beamtin ist aufgrund der fehlen-

den Dienstherrenfähigkeit der AöR bei den SBHR verblieben. Die Grundstücke und Gebäude

wer den an die Städteservice Raunheim Rüsselsheim vermietet. Die AöR hat im Zuge der

Grün dung die Betriebsführung der SBHR übernommen. Sämtliche Rechte und Pflichten aus
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Ver mietung und Betriebsführung sind im Mietvertrag bzw. im Betriebsführungsvertrag gere-

gelt. 

Es erfolgt aussagegemäß und nach unseren Feststellungen im Rahmen der Prüfung eine regel-

mäßige Überprüfung des Organisationsplans.

b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organi sations plan verfah ren wird?

Im Rahmen unserer Prüfung haben sich keine Hinweise darauf ergeben, dass nicht nach dem

Organisationsplan verfahren wird oder dass der Organisationsplan bei Veränderungen nicht re-

gelmäßig angepasst wird.

c) Hat die Betriebsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und do kumen tiert?

Konkrete und dokumentierte Vorkehrungen der Betriebsleitung zur Korruptionsprävention be-

stehen nicht. Durch den Oberbürgermeister der Stadt Rüsselsheim wurde mit der Allgemeinen

Dienstanweisung 10/2004 vom 16. Juni 2004 eine Richtlinie zur Korruptionsvorbeugung ein-

geführt, die auch für den Eigenbetrieb Städtische Betriebshöfe verbindlich anzuwenden ist und

deren erfolgte Kenntnisnahme durch die Beschäftigten mit Unterschrift und Datum zu doku-

mentieren ist.

Zur Korruptionsvorbeugung tragen das eingerichtete interne Kontrollsystem sowie die getrof-

fenen Regelungen, insbesondere die Anwendung des Vier-Augen-Prinzips, bei. Neben den gül-

tigen Organisationsplänen und Arbeitsanweisungen, insbesondere im Vergabebereich, die eine

Korruptionspräventionswirkung haben, besteht kein schriftlich dokumentiertes Konzept zur

Korruptionsprävention.

d) Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entschei dungs-

prozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personal wesen, Kreditauf-

nahme und -gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten

werden?
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Es bestehen keine gesonderten schriftlich festgelegten Richtlinien zur Sachbearbeitung.

Der Erlass bzw. die Stundung von Forderungen ist in § 7 der Betriebssatzung (Aufgaben der

Betriebskommission) festgelegt. Danach kann die Betriebskommission über die Stundung oder

den Erlass von Forderungen bis zur Höhe von EUR 5.000,00 entscheiden. Weiterhin kann die

Betriebsleitung gemäß § 3 der Betriebssatzung Forderungen bis in Höhe von EUR 500,00 stun-

den oder erlassen.

Die Vergaberichtlinien der Stadt Rüsselsheim gelten auch für den Eigenbetrieb. Die Auftrags-

vergabe erfolgt grundsätzlich über das zentrale Beschaffungswesen.

Bezüglich der Entscheidungen im Personalwesen bestehen keine Richtlinien.

Kreditaufnahmen erfolgten im Berichtsjahr nicht.

Im Rahmen der Jahresabschlussprüfung haben sich keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass

nicht nach den erwähnten Richtlinien verfahren wird.

Kreditaufnahme und Kreditgewährung obliegen gemäß der Eigenbetriebssatzung der Stadt-

kämmerei.

Wir haben im Rahmen der Prüfung keine Kenntnisse darüber erhalten, dass Richtlinien bzw.

Arbeitsanweisungen nicht eingehalten wurden.

e) Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z.B. Grund stücksverwaltung,

EDV)?

Die Dokumentation von Verträgen ist ordnungsgemäß.

Fragenkreis 3: Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling

a) Entspricht das Planungswesen – auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fort schreibung

der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projek ten – den Bedürfnis-

sen des Unternehmens?
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Nach § 19 des Eigenbetriebsgesetzes des Landes Hessen wird ein fünfjähriger Finanzplan er-

stellt, der eine Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Ver-

mögensplans nach Jahren gegliedert sowie eine Übersicht über die Entwicklung der Einnah-

men und Ausgaben des Eigenbetriebs enthält. Der Finanzplan beinhaltet die Fortschreibung

der Vorjahresplanung.

Der jährlich erstellte Wirtschaftsplan enthält folgende Bestandteile:

- Erfolgsplan mit Erläuterungen,

- Vermögensplan mit Erläuterungen einschließlich Investitionen,

- Stellenplan und Erläuterungen,

- Finanzplan (über fünf Jahre) sowie Erläuterungen.

Der Wirtschaftsplan 2017 der Städtischen Betriebshöfe wurde durch die Stadtverordnetenver-

sammlung am 24.05.2017 beschlossen. Bei einzelnen Maßnahmen und Rechtsgeschäften, die

die Zustimmung der Betriebskommission bzw. der Stadtverordnetenversammlung erforderlich

war, wurde diese eingeholt. 

Die gesetzlichen Vorschriften bezüglich der Erstellung des Wirtschafts-, Erfolgs- und Vermö-

gensplans sowie des Finanzplans gemäß der §§ 15 bis 19 EigBGes, werden eingehalten. Wei-

tere Planungsrechnungen sind nach unseren Feststellungen nicht erforderlich.

Das Planungswesen entspricht nach unseren Feststellungen den Bedürfnissen des Eigen-

betriebs. Zusammenhänge von Projekten werden aus dem Finanz- und Vermögensplan deut-

lich.

b) Werden Planabweichungen systematisch untersucht?

Die Vermögens- und Erfolgspläne werden monatsbezogen und monatlich auf Abweichungen

hin untersucht. Die Einhaltung des Budgets kann auf diese Weise gesteuert werden.

c) Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den beson-

deren Anforderungen des Unternehmens?
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Zur Erfassung und Verarbeitung der Geschäftsvorfälle im Bereich der Finanzbuchhaltung, De-

bitoren- und Kreditorenbuchhaltung verwendet der Eigenbetrieb das Softwareprogramm

DIAMANT.

Der Kontenplan ist in den Kontenklassen ausführlich gegliedert und gewährt eine klare Über-

sicht über Bestände, Aufwendungen und Erträge. Die Belege werden fortlaufend nummeriert

und sind übersichtlich und geordnet aufbewahrt.

Der haushalts- und buchungsmäßigen Kontrolle dient der von der Betriebsleitung jährlich er-

stellte und von der Stadtverordnetenversammlung genehmigte Wirtschaftsplan des Eigen-

betriebs.

Die Kostenrechnung wird gemäß § 20 Abs. 3 des EigBGes des Landes Hessen erstellt. Es be-

steht eine Kostenarten- und Kostenstellenrechnung.

Die Kostenstellen werden in Haupt- und Nebengeschäfte sowie in Betriebe gewerblicher Art

unterteilt. Anhand monatlicher Plan-Ist-Auswertungen der Kostenstellenrechnungen können

Abweichungen analysiert werden. Auf diese Weise bietet die Kostenstellenrechnung eine ge-

eignete Grundlage für die betrieblichen Entscheidungen der Betriebsleitung.

Das bestehende Rechnungswesen entspricht der Größe und den Anforderungen des Eigen-

betriebs. Es ist als Informationssystem für die Organe des Eigenbetriebs geeignet.

d) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u.a. eine laufende Liquidi tätskon-

trolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet?

Es besteht ein funktionierendes Finanzmanagement.

e) Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Manage ment und ha ben sich An-

haltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Rege lungen nicht einge halten worden sind?

Ein zentrales Cash-Management-System existiert nicht.

f) Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist durch

das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv

eingezogen werden?
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Es ist sichergestellt, dass die Forderungen vollständig und zeitnah vereinnahmt werden.

g) Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und um fasst es al-

le wesentlichen Unternehmens-/ Konzernbereiche?

Nach unseren Feststellungen entspricht das Controlling den Anforderungen des Eigenbetriebs.

h) Ermöglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwa chung der

Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht?

Es bestehen keine Tochterunternehmen oder Beteiligungen.

Fragenkreis 4: Risikofrüherkennungssystem

a) Hat die Betriebs-/Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und Maß-

nah men ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt werden

kön nen?

Aufgrund der Aufgabenübertragung an die zum 01.01.2016 gegründete Städteservice Raun-

heim Rüsselsheim AöR fungiert die SBHR nur noch als Immobilienverwaltung. Lediglich aus

2015 hervorgehendes Restgeschäft wurde im abgelaufenen Geschäftsjahr abgewickelt. Weiter-

hin findet das System der Risikofrühwarnung, welches die Betriebsleitung in den Vorjahren

eingerichtet hat im noch erforderlichen Umfang im Zuge der Betriebsführung durch die städti-

schen Betriebshöfe weiterhin Anwendung. 

b) Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Ha ben sich

An haltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?

Die Maßnahmen erscheinen ihrem Zweck entsprechend geeignet und ausreichend. Anhalts-

punkte, die gegen die tatsächliche Durchführung dieser Maßnahmen sprechen, haben sich im

Rahmen unserer Prüfung nicht ergeben.

c) Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?

Die jeweiligen Maßnahmen werden dokumentiert.
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d) Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem ak-

tuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt und

an gepasst?

Durch den Betriebsführungsvertrag ist sichergestellt, dass die Frühwarnsysteme mit den Ge-

schäftsprozessen und Funktionen abgestimmt werden.

Fragenkreis 5: Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate

a) Hat die Betriebs-/Konzernleitung den Geschäftsumfang zum Einsatz von Finanzin strumen ten

so wie von anderen Termingeschäften, Optionen und Derivaten schriftlich festgelegt? Dazu ge-

hört:

- Welche Produkte/Instrumente dürfen eingesetzt werden?

- Mit welchen Partnern dürfen die Produkte/Instrumente bis zu welchen Beträgen ein gesetzt 

werden?

- Wie werden die Bewertungseinheiten definiert und dokumentiert und in welchem Umfang

dürfen offene Posten entstehen?

- Sind die Hedge-Strategien beschrieben, z.B. ob bestimmte Strategien ausschließ lich zulässig

sind bzw. bestimmte Strategien nicht durchgeführt werden dürfen (z.B. antizipatives Hed-

ging)?

Dieser Fragenkreis entfällt, da mit Ausnahme von Forderungen und Verbindlichkeiten keine

sonstigen Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate eingesetzt wer-

den.

Fragenkreis 6: Interne Revision

a) Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens/Konzerns entsprechende Interne Revi-

sion/Konzernrevision? Besteht diese als eigenständige Stelle oder wird diese Funktion durch

ei ne andere Stelle (ggf. welche?) wahrgenommen?

Es existiert keine eigenständige Interne Revision. Prüfungen werden ggf. durch das Rech-

nungsprüfungsamt der Stadt Rüsselsheim durchgeführt.
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b) Wie ist die Anbindung der Internen Revision/Konzernrevision im Unterneh men/Konzern? Be-

steht bei ihrer Tätigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten?

In den Fällen, in denen das Rechnungsprüfungsamt tätig wird, besteht unseres Erachtens keine

Gefahr von Interessenskonflikten.

c) Welches waren die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte der Internen Revi-

sion/Konzernrevision im Geschäftsjahr? Wurde auch geprüft, ob wesentlich miteinan der un-

vereinbare Funktionen (z.B. Trennung von Anweisung und Vollzug) organisato risch getrennt

sind? Wann hat die Inter ne Revision das letzte Mal über Korruptions prävention berichtet? Lie-

gen hierüber schriftliche Revisionsberichte vor?

Im Berichtsjahr 2016 wurden keine Prüfungen durch das Rechnungsprüfungsamt vorgenom-

men.

Prüfungen im Hinblick auf Korruptionsprävention hat das Rechnungsprüfungsamt im Be-

richtsjahr nicht durchgeführt.

d) Hat die Interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschlussprüfer abge stimmt?

Eine interne Revisionsabteilung, die ihre Schwerpunkte mit dem Abschlussprüfer abstimmen

könnte, besteht nicht. Eine Abstimmung zwischen dem Rechnungsprüfungsamt der Stadt Rüs-

selsheim und dem Abschlussprüfer fand nicht statt.

e) Hat die Interne Revision/Konzernrevision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt und um welche

handelt es sich?

Auf die Beantwortung der Frage c) zu diesem Fragenkreis wird verwiesen.

f) Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen der Inter nen Revi-

sion/Konzernrevision gezogen und wie kontrolliert die Interne Revi sion/Konzernrevision die

Umsetzung ihrer Empfehlungen?

Eine Interne Revisionsabteilung besteht nicht.
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Fragenkreis 7: Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Sat-

zung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen

des Überwa chungsorgans

a) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwa chungsorgans

zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt worden ist?

Die an die Zustimmung der Betriebskommission gebundenen Geschäfte der Betriebsleitung

sind in § 7 der Betriebssatzung des Eigenbetriebs sowie in § 7 des EigBGes festgelegt.

Im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2016 haben wir keine weite-

ren Umgehungen zustimmungsbedürftiger Rechtsgeschäfte und Maßnahmen festgestellt.

b) Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Betriebsleitung oder des Über wa chungs-

org ans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?

Eine Kreditgewährung an Mitglieder der Betriebsleitung oder das Überwachungsorgan haben

wir im Rahmen unserer Prüfung nicht festgestellt.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnah men ähnli-

che, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorge nommen worden sind

(z.B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)?

Hinweise auf das Vorliegen entsprechender Maßnahmen haben sich im Rahmen unserer Prü-

fung nicht ergeben.

d) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Sat-

zung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüs sen des Überwachungs-

organs übereinstimmen?

Bei der Durchführung der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts sind keine Tat-

sachen festgestellt worden, die schwerwiegende Verstöße der gesetzlichen Vertreter oder von

Arbeitnehmern gegen Gesetz, Satzung oder bindende Beschlüsse der Betriebskommission dar-

stellen.
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Fragenkreis 8: Durchführung von Investitionen

a) Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, im materielle

An lagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabili-

tät/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft?

Die Investitionen für das Geschäftsjahr 2016 wurden im Rahmen des Wirtschaftsplans 2017

durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossen. Die Investitionen werden im Voraus an-

gemessen geplant und geprüft. Bei größeren Investitionen werden Wirtschaftlichkeitsberech-

nungen angewandt. Bezüglich der Durchführung und Genehmigung von Investitionen verwei-

sen wir auf die Ausführungen zu a) aus dem Fragenkreis 3.

b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermitt lung nicht

ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen

(z.B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligun gen)?

Es ergaben sich keine Anhaltspunkte, dass die zugrunde gelegten Unterlagen nicht aussagefä-

hig waren, um die Angemessenheit des Preises beurteilen zu können.

c) Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend über wacht

und Abweichungen untersucht?

Die Durchführung und Budgetierung von Investitionen wird durch den Abteilungsleiter des

kaufmännischen Rechnungswesens, im Rahmen der monatlichen Soll-Ist-Vergleiche, über-

wacht. Wir verweisen hierzu auf die Erläuterungen zu Punkt b) des Fragenkreises 3.

d) Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen erge ben? Wenn

ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?

Es haben sich keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge

nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden.

e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöp-

fung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?

Es haben sich keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge

nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden.
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Fragenkreis 9: Vergaberegelungen

a) Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen (z.B. VOB,

VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben?

Aufträge werden nach Einholung von mehreren Angeboten freihändig vergeben, da aufgrund

der Größenordnung i. d. R. eine öffentliche Ausschreibung nicht erforderlich ist. Eine Vergabe

ohne die Einholung von Vergleichsangeboten erfolgt nur in Fällen, bei denen aus technischen

oder anderen Gründen lediglich ein Lieferant in Frage kommt, im Rahmen von Anschlussver-

trägen oder bei besonders günstigen Gelegenheiten (z. B. bei der Übernahme von gebrauchten

Geräten). Eingegangene Angebote werden gesammelt und analysiert.

Soweit wir dies im Rahmen unserer Prüfung untersucht haben, ergaben sich keine Anhalts-

punkte für Verstöße gegen Vergaberegelungen.

b) Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkurrenzan gebote

(z.B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?

Grundsätzlich werden bei wesentlichen Aufträgen mehrere Angebote eingeholt.

Es bestehen weder Kapitalaufnahmen noch Geldanlagen.

Fragenkreis 10: Berichterstattung an das Überwachungsorgan

a) Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?

Die Betriebsleitung ist ihrer Berichtspflicht gemäß § 4 Abs. 2 und § 21 EigBGes nachgekom-

men und hat die vierteljährlichen Berichte über die Entwicklung der Erträge und Aufwendun-

gen sowie über die Abwicklung des Vermögensplans des Eigenbetriebs, der Betriebskommis-

sion und dem Magistrat vorgelegt.

b) Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unterneh-

mens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche?

Die Berichte an die Betriebskommission vermitteln insgesamt einen zutreffenden Einblick in

die wirtschaftliche Lage des Eigenbetriebs.
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c) Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeit nah unter-

richtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ord nungsgemäß abgewi-

ckelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen

vor und wurde hierüber berichtet?

Nach unseren Feststellungen ist die Betriebskommission im Berichtsjahr in den stattgefunde-

nen Sitzungen angemessen und zeitnah über wesentliche Vorgänge und bevorstehende Maß-

nahmen unterrichtet worden. Nach unseren, im Rahmen der Jahresabschlussprüfung getroffe-

nen Feststellungen, liegen keine Anhaltspunkte für ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ord-

nungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen und wesent-

liche Unterlassungen vor.

d) Zu welchen Themen hat die Betriebs-/Konzernleitung dem Überwachungsorgan auf dessen be-

son deren Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?

Im Hinblick auf die Größe des Eigenbetriebes werden derartige Wünsche in der Regel in den

Sitzungen der Betriebskommission formlos geäußert und von der Betriebsleitung direkt beant-

wortet. Eine Protokollierung dieser Ausführungen erfolgt generell im Rahmen der Erstellung

des Sitzungsprotokolls.

e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z.B. nach § 90 AktG oder un-

ternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?

Es liegen keine derartigen Erkenntnisse vor.

f) Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? Wurden

In halt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan erörtert?

Eine D&O-Versicherung ist nicht abgeschlossen.

g) Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Betriebsleitung oder des Überwa chungsorgans

ge mel det wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan of fengelegt worden?

Derartige Interessenskonflikte sind auskunftsgemäß nicht gemeldet worden und uns im Rah-

men unserer Prüfung auch nicht bekannt geworden.
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Fragenkreis 11: Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven

a) Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen?

Nach unseren Feststellungen besteht zum Bilanzstichtag kein offenkundig nicht betriebsnot-

wendiges Vermögen in wesentlichem Umfang.

b) Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?

Nach unserer Auffassung sind Bestände weder auffallend hoch noch auffallend niedrig.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bi-

lanz iellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermö gensgegenstände

we sentlich beeinflusst wird?

Anhaltspunkte dafür, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen Werten

erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beein-

flusst wird, haben sich im Rahmen unserer Prüfung nicht ergeben.

Fragenkreis 12: Finanzierung

a) Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zusam-

men? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investi tionsverpflich-

tungen fi nanziert werden?

Die langfristig gebundenen Vermögenswerte sind am 31. Dezember 2016 vollständig durch Ei-

genkapital gedeckt.

Hinsichtlich der Darstellung der Vermögenslage verweisen wir auf unsere Darstellung im Prü-

fungsbericht.

b) Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kre ditauf-

nahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?

Entfällt, da kein Konzern vorliegt.
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c) In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel einschließlich Garan tien der

öf fentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die da mit verbundenen

Ver pflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wur den?

Der Eigenbetrieb hat keine Finanz- / Fördermittel einschließlich Garantien der öffentlichen

Hand erhalten.

Fragenkreis 13: Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung

a) Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalauss tattung?

Finanzierungsprobleme aufgrund einer zu niedrigen Eigenkapitalausstattung bestehen nicht.

b) Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der wirt-

schaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?

Die Betriebsleitung wird vorschlagen, den Jahresüberschuss des Wirtschaftsjahres dem Kom-

munalhaushalt der Stadt Rüsselsheim zuzuführen.

Dieser Vorschlag ist mit der wirtschaftlichen Lage des Eigenbetriebs vereinbar.

Fragenkreis 14: Rentabilität/Wirtschaftlichkeit

a) Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Segmen-

ten/Konzernunternehmen zusammen?

Wir verweisen auf die Erfolgsübersicht in der Anlage 6 zu diesem Prüfungsbericht.

b) Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?

Das Jahresergebnis ist nicht durch besondere Ereignisse beeinflusst. 

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungs bezie hun-

gen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeu tig zu unange mes-

senen Konditionen vorgenommen werden?
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Derartige Leistungsbeziehungen werden nach unseren Erkenntnissen zu angemessenen Kondi-

tionen abgewickelt.

d) Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?

Entfällt, da keine Konzessionsabgabe entrichtet wird.

Fragenkreis 15: Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen

a) Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Be deutung

wa ren, und was waren die Ursachen der Verluste?

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Überschuss erwirtschaftet. 

b) Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um wel che Maß-

nahmen handelt es sich?

Die Städtischen Betriebshöfe hängen sehr stark von den Entscheidungen der kommunalen

Gremien und der Stadtverwaltung ab.

Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 26. November 2015 wurde im Rahmen

der Interkommunalen Zusammenarbeit die Gründung der Städteservice Raun-

heim/Rüsselsheim AöR zum 1. Januar 2016 beschlossen. Die bisherigen Aufgabenbereiche

der Städtischen Betriebshöfe

 - Abfallwirtschaft

 - Grünpflege öffentlicher Flächen und Unterhaltung Spielflächen

 - Straßenreinigung und Winterdienst

 - Straßenunterhaltung und Verkehrssicherung

 - Unterhaltung öffentlicher Einrichtungen

 - Unterhaltung öffentlicher Sportstätten

 - Kanalreinigung

 - Friedhofspflege

wurden zum 1. Januar 2016 auf die Städteservice Raunheim/ Rüsselsheim AöR übertragen.

In den Folgejahren ist nicht mit wesentlichen Fehlbeträgen zu rechnen.
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Fragenkreis 16: Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der

Er tragslage

a) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?

Im Geschäftsjahr 2016 wurde ein Gewinn erzielt.

b) Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des Unter-

nehmens zu verbessern?

Bedingt durch den zum 1. Januar 2016 beschlossenen Übergang der bisherigen Aufgabenbe-

reiche der Städtischen Betriebshöfe auf die Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR entfällt

die Beantwortung dieser Frage.
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Rüsselsheim, 1. August 2017

     Jens Will

- Betriebsleiter -
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Städtischen Betriebshöfe

Rüsselsheim

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES ABSCHLUSSPRÜFERS

Unter der Bedingung, dass die in die sem Jahresabschluss berücksichtigte Übertragung der Ab-

fallge bühren rück lage der Städtischen Betriebshöfe Rüs selsheim in Höhe von EUR

2.039.642,88 und der Ge winnvorträge der Betriebe gewerblicher Art der Städti schen Be-

triebshöfe Rüs sels heim in Höhe von EUR 718.984,88 auf die Städtservice Raunheim / Rüs-

sels heim AöR so wie die Entgeltlichkeit aller an deren Übertragungsvorgänge noch rechts wirk-

sam klarstel lend be schlos sen werden, erteilen wir den nach ste hen den Bestätigungsver merk:

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie

Anhang - unter Ein beziehung der Buchführung und den Lagebericht der Städtischen Be-

triebshöfe, Rüsselsheim, für das Ge schäfts jahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016 geprüft.

Die Buch füh rung und die Auf stel lung von Jahre sab schluss und La gebe richt nach den deut-

schen han delsrechtli chen Vor schrif ten und den er gän zen den Regelungen in der Satzung liegen

in der Ver ant wor tung der Be triebsleitung des Eigenbetriebes. Un sere Aufgabe ist es, auf der

Grund lage der von uns durch geführ ten Prü fung ei ne Be urtei lung über den Jah resab schluss un-

ter Ein be zie hung der Buch füh rung und über den Lage be richt ab zu geben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB und § 27 Eigenbetriebsgesetz un-

ter Be ach tung der vom In sti tut der Wirt schafts prüfer (IDW) fest ge stellten deutschen Grund-

sätze ord nungs mäßi ger Ab schlussprüfung vor genom men. Da nach ist die Prüfung so zu planen

und durchzu führen, dass Unrichtigkeiten und Ver stöße, die sich auf die Darstellung des durch

den Jahres abschluss un ter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buch füh rung und

durch den La ge bericht ver mittelten Bildes der Vermögens-, Fi nanz- und Er tragslage wesent-

lich aus wirken, mit hin rei chender Si cherheit erkannt werden. Bei der Festle gung der Prü-

fungshand lungen werden die Kenntnisse über die Geschäfts tätigkeit und über das wirt schaftli-

che und rechtliche Umfeld des Eigenbetriebes sowie die Erwar tungen über mög liche Feh ler
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be rück sich tigt. Im Rah men der Prü fung wer den die Wirk samkeit des rechnungsle gungsbe-

zoge nen in ter nen Kon troll systems so wie Nach weise für die An ga ben in Buch füh rung, Jahre-

sab schluss und Lage be richt überwie gend auf der Ba sis von Stich pro ben beur teilt. Die Prüfung

umfasst die Be ur tei lung der an ge wand ten Bi lan zie rungs grund sätze und der wesentli chen Ein-

schät zungen der ge setzlichen Ver treter so wie die Würdi gung der Ge samt dar stel lung des Jah-

re sab schlusses und des Lagebe richts. Wir sind der Auf fassung, dass un sere Prü fung ei ne hin-

rei chend sichere Grundlage für un sere Beur teilung bil det.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse ent spricht

der Jah resabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Be stimmungen der

Satzung und ver mit telt un ter Beachtung der Grundsätze ordnungs mäßiger Buch füh rung ein

den tat sächli chen Ver hält nissen ent sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

des Eigenbetriebs. Der La ge be richt steht in Ein klang mit dem Jah resab schluss, ver mittelt ins-

ge samt ein zu tref fen des Bild von der La ge des Eigenbetriebs und stellt die Chancen und Risi-

ken der zu künf tigen Entwick lung zutref fend dar.

Gießen, den 1. August 2017

THEOBALD JUNG SCHERER AG
WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT

Sebastian Jung
Wirtschaftsprüfer

Heinrich Dersch
Wirtschaftsprüfer
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RECHTLICHE VERHÄLTNISSE

der

Städtischen Betriebshöfe

Rüsselsheim

Gesellschaftsrechtliche Verhältnisse

Firma: Städtische Betriebshöfe

Sitz: Rüsselsheim

Rechtsform: Eigenbetrieb

Satzung: Letzte Fassung datierend vom 3. Februar 2016

Anschrift: Johann-Sebastian-Bach-Straße 52
 65428 Rüsselsheim

Handelsregister-
eintragung: Amtsgericht Darmstadt HRA 81881

Geschäftsjahr: 1. Januar bis 31. Dezember

Stammkapital: EUR 7.669.378,22
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Gegenstand des
Unternehmens: Zwecke des Eigenbetriebes waren bis zum 31. Dezember 2015

- Abfallwirtschaft 

- Reinigung der öf fent li chen Stra ßen, We ge und Plät ze und Win-

terdienst

- Kanalreinigung, Überwachung und Wartung von Abwasseranla gen

- Ausführung der Verkehrssicherung für Straßen, Wege und Plätze

- Hilfsbetriebe (u. a. Schlosserei, Schreinerei, Kfz.-Werkstatt)

- Pflege der Grünflächen (inkl. Baum- und Tierpflege)

- Pflege der Spielplätze und des öffentlichen Inventars

- Stadtgärtnerei

- Pflege der Sportanlagen

- Pflege der Friedhöfe

 

 Mit Wirkung zum 1. Januar 2016 wurde die Satzung geändert. Seit-

dem ist Zweck des Ei gen be trie bes die Verwaltung und Vermietung

der städ tischen Lie gen schaf ten in der Johann-Sebastian-Bach-Straße

52 und der Wal ter-Flex-Straße 72 in Rüsselsheim am Main.

Organge: Organe des Eigenbetriebes sind:

- Stadtverordnetenversammlung

- Magistrat

- Betriebskomission

- Betriebsleitung

Stadtverordneneten-
versammlung: Der Stadtverordnetenversammlung als oberstem Organ des Eigen be-

triebes obliegen insbesondere Grundsatzentscheidungen, nach denen

der Eigenbetrieb gestaltet und wirtschaftlich geleitet werden soll

(§ 5 Nr. 1-13 EigBGes).

Magistrat: Der Magistrat hat dafür zu sorgen, das die Verwaltung und Wirt-

schaftsführung des Eigenbetriebs mit den Planungen und Zielen der

Stadt in Einklang stehen (§ 8 EigBGes).
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Betriebskommission: Aufgabe der Betriebskommission ist insbesondere die Überwachung

der Betriebsleitung sowie die Beschlussvorbereitung für die Stadt-

verordnetenversammlung (§ 7 EigBGes, § 4 der Satzung).

 Die Mitglieder der Betriebskommission sind im Anhang aufgeführt.

Betriebsleitung: Der Betriebsleitung obliegt insbesondere die laufende Betriebsfüh-

rung (§ 4 Abs. 1 EigBGes, § 3 der Satzung); dazu gehören alle Maß-

nahmen, die zur Aufrechterhaltung des Betriebes notwendig sind.

 Betriebsleiter war im Berichtsjahr Herr Jens Will.

Jahresabschluss und 
Lagebericht:  Gemäß § 22 EigBGes hat der Eigenbetrieb den Jahresabschluss nach

den Rechnungslegungsvorschriften für große Kapitalgesellschaften

aufzustellen.

 Gemäß § 26 EigBGes hat der Eigenbetrieb einen Lagebericht

aufzustellen.

 Gemäß § 27 Abs. 2 EigBGes sind der Jahresabschluss und der Lage-

bericht von einem durch die Gemeindevertretung zu bestimmenden

Abschlussprüfer nach den für große Kapitalge sellschaften geltenden

Vorschriften des Dritten Handelsgesetzbuches zu prüfen, soweit sich

aus diesem Gesetz oder einer hierzu ergangenen Rechtsverordnung

nichts anderes ergibt.

 Die Prüfung erstreckt sich auch auf die Ordnungsmäßigkeit der Ge-

schäftsführung; dabei ist zu untersuchen, ob zweckmäßig und wirt-

schaftlich verfahren wurde. Über die Prüfung ist schriftlich in ent-

sprechender Anwendung des § 53 Abs. 1 Nr. 2 HGrG zu berichten.
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Stadtverordnetenversammlung

In der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 24. November 2016 wurde der von uns

ge prüf te und un ter dem Da tum vom 19. April 2016 mit dem unein ge schränkten Be stäti gungs-

ver merk ver se he ne Jah res ab schluss zum 31. Dezember 2015 zu sam men mit dem La ge bericht

fest ge stellt.

Zum Abschlussprüfer für das Ge schäfts jahr 2016 wur de die Theo bald Jung Sche rer AG Wirt-

schaftsprüfungsgesell schaft, Gie ßen, in der Stadtverordnetenversammlung vom 26. No vember

2015 ge wählt.

Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 26. November 2015 wurde im Rah men

der In terkommunalen Zusammenarbeit die Grün dung der Städteservice Raun-

heim/Rüsselsheim AöR zum 1. Januar 2016 be schlossen. Die bisherigen Aufgabenberei che

der Städtischen Betriebshöfe

 - Abfallwirtschaft

 - Grünpflege öffentlicher Flächen und Unterhaltung Spielflächen

 - Straßenreinigung und Winterdienst

 - Straßenunterhaltung und Verkehrssicherung

 - Unterhaltung öffentlicher Einrichtungen

 - Unterhaltung öffentlicher Sportstätten

 - Kanalreinigung

 - Friedhofspflege

wurden zum 1. Januar 2016 auf die Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR übertragen.

Wesentliche Verträge

Durch den Mietvertrag aus Januar 2016 mit den Städtischen Betriebshöfen Eigenbetrieb der

Stadt Rüsselsheim hat die Städteservice Raunheim Rüsselsheim AöR die Be triebs grund stücke

des Betriebshofs inklusive Wertstoffhof in Rüsselsheim am Main, Johann-Sebastian-Bach-

Straße 52 und Walter-Flex-Straße 72 angemietet.
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STEUERLICHE VERHÄLTNISSE

der

Städtischen Betriebshöfe

Rüsselsheim

Die Betriebe gewerblicher Art unterliegen der Körperschaft-, Gewerbe- und Umsatzsteuer.

Die Abfallbeseitigung und Straßenreinigung sowie die Leistungen an verschiedene Ämter der

Stadt unterliegen als Hoheitsbetrieb nicht der Körperschaft-, Gewerbe- und Umsatzsteuer.

Der Eigenbetrieb wird beim Finanzamt Groß-Gerau unter der Steuernummer 021 191 34357

ge führt.
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AUFGLIEDERUNG UND ERLÄUTERUNG
WESENTLICHER POSTEN DES JAHRESABSCHLUSSES

zum 31. Dezember 2016

der

Städtischen Betriebshöfe

Rüsselsheim

Zu den wesentlichen Posten des Jahresabschlusses werden nachfolgend zur Verbesserung der

Dar stellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage Aufgliederungen und Erläuterungen ge-

geben, soweit entsprechen de Anga ben im Anhang nicht enthalten sind. Soweit Erläuterungen

gleich lautend bei meh reren Posten der sel ben Gruppe zu wiederholen wären, werden diese zur

Erleichterung der Lesbarkeit des Berichts diesen vor an gestellt.

Bilanz zum 31.12.2016

Die Bilanz zum 31.12.2016 ist diesem Bericht als Anlage beigefügt und schließt mit einer

Summe von EUR 13.880.564,70 (31.12.2015: EUR 14.630.323,88) ab.

A. Anlagevermögen

Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 26. November 2015 wurde im Rah men

der In terkommunalen Zusammenarbeit die Grün dung der Städteservice Raun-

heim/Rüsselsheim AöR zum 1. Januar 2016 be schlossen. Die bisherigen Aufgabenberei che

der Städtischen Betriebshöfe wurden zum 1. Januar 2016 auf die Städteservice Raun-

heim/Rüsselsheim AöR über tragen. Neben dem bis herigen Aufgabenbe reich der Städtischen

Betriebshöfe werden al le be weg li chen Wirtschafts güter, die zu dem Betrieb des bisherigen

Bauhofs und somit in den über trage ge nen Auf ga benbereich gehören, in die Städteser vi ce

Raunheim / Rüssels heim AöR zu Buchwerten übertragen. Die Grund stü cke und Ge bäu de des

Be trie bes ho fes inklusi ve Wert stoff hof blei ben im Eigentum der Städtischen Be triebs höfe und

wer den an die Städte ser vice Raun heim / Rüs selsheim AöR ver mietet. Zweck der Städtischen

Be triebs hö fe sind mit In kraft treten der Satzung zum 1. Januar 2016 lediglich die Verwaltung

und Ver mie tung der städ ti schen Lie gen schaften in der Johann-Sebastian-Bach-Str. 52 und

Walter-Flex-Str. 72, 65428 Rüssels heim am Main.
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Das Anlagevermögen wird in einer EDV-gestützten Anla genbuchhaltung mit dem Programm

Diamant/3 der Dia mant Soft ware GmbH & Co. KG, Bielefeld, ord nungs gemäß nach ge wie sen.

Eine von den Anschaffungs- und Her stellungskosten ausgehende Darstel lung der Entwicklung

der einzelnen Bilanzposten des Anlagevermögens enthält der Anlagenspiegel im Anhang zum

Jahresabschluss (Anlage 3).

Da im Anlagenspiegel die Entwicklung der Posten des Anlagevermögens aus gehend von den 

ursprünglichen Anschaffungskosten sowie die Entwicklung der kumulier ten Abschreibungen

dargestellt sind, wird bei der Erläuterung der Ab schlusspositionen die Darstellung auf die Ent-

wicklung der Buch werte be schränkt.

Die immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen werden in einer

EDV-gestützten Anlagenbuchhaltung mit dem Programm Diamant/3 der Dia mant Soft ware

GmbH & Co. KG, Bielefeld, ord nungs gemäß nach ge wie sen.

II. Sachanlagen

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten ein-
schließlich der Bauten auf fremden Grundstücken EUR 6.695.724,81

(31.12.2015: EUR 6.906.029,81)

Die Abschreibungen beinhalten außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 76 TEUR.

Diese re sultieren aus der Verkürzung der Nutzungsdauer der vermieteten Immobilien auf grund

von Renovierungs- und Instandsetzungsbedarf.

4. sonstige Sachanlagen EUR 24.807,00
(31.12.2015: EUR 64.814,00)

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

Die Vorräte wurden im Rahmen der in terkommunalen Zusammenarbeit der Städte Raunheim

und Rüsselsheim zum 1. Januar 2016 auf die Städte service Raunheim / Rüsselsheim AöR zu

Buchwerten übertragen.
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II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

2. Forderungen gegen die Stadt und andere Eigenbetriebe EUR 5.369.459,26
(31.12.2015: EUR 3.904.774,04)

Der Bestand setzt sich zum Bilanzstichtag wie folgt zusammen:

31.12.2016 31.12.2015
EUR EUR

Forderungen Stadtkasse 5.368.879,26 3.587.636,03
Forderungen gegen verschiedene Ämter der Stadt Rüsselsheim 580,00 316.576,71
Forderungen gegen andere Eigenbetriebe der Stadt Rüsselsheim 0,00 561,30

5.369.459,26 3.904.774,04

Der Stand des Guthabens bei der Stadtkasse wurde von der Stadt Rüsselsheim gleichlautend

bestätigt.

3. sonstige Vermögensgegenstände EUR 39.908,14
(31.12.2015: EUR 77.361,83)

Die sonstigen Vermögensgegenstände betreffen Steuererstattungsansprüche aus Körperschaft-

steuer-, Solidaritätszuschlag- und Gewerbesteuerüberzahlungen für das Geschäftsjahr 2016

und Vor jahre.

III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten EUR 1.745.158,29
(31.12.2015: EUR 85.995,94)

Der Bestand setzt sich zum Bilanzstichtag wie folgt zusammen:

31.12.2016 31.12.2015
EUR EUR

Kreissparkasse Groß-Gerau 1.741.033,40 79.377,45
Kassenbestand 4.124,89 6.618,49

1.745.158,29 85.995,94

Für die aktivierten Guthaben bei der Kreissparkasse Groß-Gerau liegen ent spre chen de Kon-

toaus zü ge so wie eine Bankbestätigung vor. Zinsen und Gebühren wurden ord nungs gemäß ab-

ge grenzt.
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Der Kassenbestand ist zum Bilanzstichtag durch einen entsprechenden Eintrag im Kassenbuch

nachgewiesen.

C. Rechnungsabgrenzungsposten EUR 4.622,77
(31.12.2015: EUR 6.190,42)

Die Rechnungsabgrenzungsposten betreffen insbesondere im Voraus gezahlte Beamtenver gü-

tungen.

A. Eigenkapital

I. Stammkapital EUR 7.669.378,22
(31.12.2015: EUR 7.669.378,22)

Der Bilanzwert des Stammkapital entspricht der Eintragung im Handelsregister sowie der Re-

ge lung in der Satzung.

II. Rücklagen

1. Allgemeine Rücklagen EUR 1.246.649,56
(31.12.2015: EUR 1.246.649,56)

2. Zweckgebundene Rücklagen EUR 0,00
(31.12.2015: EUR 1.716.995,08)

Im Rahmen der Aufgabenübertragung werden die Zweckgebundenen Rückla gen, die vollstän-

dig aus dem Bereich der Abfallwirtschaft resultieren (Gebührenausgleichrücklage) auf den

Städteservice Raunheim/ Rüsselsheim übertragen.

III.Gewinn (+) / Verlust (-)

1. Gewinn des Vorjahres EUR 1.260.389,45
(31.12.2015: EUR 202.072,15)

2. Entnahme/ Zuführung Rücklagen EUR 1.716.995,08
(31.12.2015: EUR -34.895,41)

Die Entnahme umfasst die Gebührenausgleichsrücklage der Geschäftsjah re bis einschließlich

des Geschäftsjah res 2015 in Höhe von TEUR 2.040. Sie ist verechnet mit der Zuführung zur

Gebührenausgleichsrücklage aufgrund des Beschlusses über die Ergebnisverwendung 2015 in

Höhe von TEUR 323.
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3. Zuführung zu dem Haushalt der Stadt EUR -2.977.384,53
(31.12.2015: EUR 433.928,57)

Die Zuführung setzt sich zusammen aus der Gebührenausgleichrücklage (TEUR 2.040), den

aufgelaufenen Gewinnvorträgen der Betriebe ge werb li cher Art (TEUR 719) und dem Jah res-

gewinn 2015 der steuerfinanzierten Unterneh mensbe rei che (TEUR 219)

4. Jahresgewinn EUR 254.095,94
(31.12.2015: EUR 659.284,14)

Zur Entstehung des Jahresgewinns verweisen wir auf unsere Erläuterungen zur Ge winn- und

Ver lust rechnung.

B. Rückstellungen

1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtun-
gen EUR 903.350,00

(31.12.2015: EUR 920.150,00)

31.12.2016 31.12.2015
EUR EUR

Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen 875.350,00 854.150,00
Rückstellung für Beihilfeverpflichtungen 28.000,00 66.000,00

903.350,00 920.150,00

Die Pensionsrückstellungen betreffen zum Bilanzstichtag die Anwartschaft einer Beamtin. 

Die Rück stellung für Pensio nen und ähn li che Ver pflich tun gen wur den nach der Projected- 

Unit-Credit Methode gebildet. Der Be wer tung lag neben den Richt ta feln 2005 G von Dr.

Klaus Heu beck der von der Deut schen Bun des bank ver öffent lichte Markt zins von 4,01 % -

10jähriger Durchschnitt (i. Vj.: 3,89 % - 7jähriger Durchschnitt) zu Grun de. Die erwartete Dy-

na mik der lau fen den Ren ten wur de mit 3,0 % (i. Vj.: 3,0 %) be rück sich tigt.

Die Rückstellung für Beihilfen betrifft die anteilige Übernahme der Beihilfen und Verwal-

tungskosten der pensions berechtigten Beamten. Grundlage der Berechnung bildet der Durch-

schnitt der Bei hil fen der letz ten fünf Jahre, be wertet mit dem Barwert bei einem Ab zinsungs-

satz von 1,81 %.
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3. sonstige Rückstellungen EUR 154.996,00
(31.12.2015: EUR 1.312.320,93)

Die Zusammensetzung und Entwicklung zeigt folgende Übersicht:

Stand am Verbrauch Auflösung Zuführung Übergang AöR Aufzinsung Stand am
31.12.2014 31.12.2015

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
 

Altersteilzeitverpflichtungen 549.315,00 49.148,00 0,00 6.659,00 397.608,00 3.778,00 112.996,00

Aufbewahrung Geschäftsunterlagen 34.000,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00

Jahresabschluss-/Prüfungskosten 24.000,00 19.224,83 4.775,17 17.000,00 0,00 0,00 17.000,00

Berufsgenossenschaft 22.000,00 20.583,24 1.416,76 0,00 0,00 0,00 0,00
Jubiläumszuwendungen 51.000,00 0,00 0,00 0,00 51.000,00 0,00 0,00

Leistungsentgelt 184.005,93 0,00 0,00 0,00 184.005,93 0,00 0,00

Resturlaub und Überstunden 448.000,00 0,00 1870 0,00 446.130,00 0,00 0,00

1.312.320,93 88.956,07 17.061,93 23.659,00 1.078.743,93 3.778,00 154.996,00

Nach dem Gutachten des Dipl.-Mathematikers Torsten Hoffmann, Puchheim, vom 13. März

2017 wurden die Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für 1 Be schäf tig te un ter Be-

rück sichti gung der Richttafeln 2005 G von Prof. Dr. Klaus Heubeck sowie un ter Zu grun dele-

gung ei nes Rech nungs zinssat zes von 1,81 % und eines Gehaltstrends von 3,0 % er mit telt.

Zur Abdeckung von Verpflichtungen aus der Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen wurden

Rück stellungen gebildet.

Der Rückstellungsbetrag für Jahresabschluss- und Prüfungskosten zum 31. Dezember 2015

wur de im Be richts jahr nicht vollständig in An spruch genommen. Der Zuführungsbetrag ent-

hält Rück stel lun gen für Prüfungs kosten des Jahres ab schlusses 2016 in Höhe von EUR

17.000,00.



El
ek
tr
on
is
ch
e 
Ko
pi
e

Anlage 9
Seite 7

C. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen EUR 26.677,34
(31.12.2015: EUR 374.647,62)

Die Lieferantenverbindlichkeiten sind zum Bilanzstichtag durch eine Saldenliste der Kredi- 

torenbuchhaltung nachgewiesen. Die Kreditorenbuchhaltung wird in Form einer computerge-

stützten Offenen-Posten-Buchhaltung geführt. Für ausgewählte Kreditoren wurden Salden be-

stätigungen angefordert. Nennenswerte Beanstandungen haben sich nicht ergeben.

Die passivierten Kreditorenverbindlichkeiten waren zum Prüfungszeitpunkt weitestgehend

ausgeglichen. Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine erwartete Restlaufzeit von bis zu einem

Jahr.

2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt und anderen Ei-
genbetrieben EUR 14.916,05

(31.12.2015: EUR 8.261,87)

3. Verbindlichkeiten gegenüber AöR Raunheim/Rüsselsheim EUR 3.610.501,59
(31.12.2015: EUR 0,00)

Sämtliche sonstige Verbindlichkeiten haben eine erwartete Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Die Verbindlichkeiten wurden nach dem Bilanzstichtag zu den jeweiligen Fälligkeitszeitpunk-

ten gezahlt.
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Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

Die Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. - 31.12.2016 weist einen Jahres-

überschuss von EUR 254.095,94 (2015: EUR 659.284,14) aus.

Gemäß § 265 Abs. 2 HGB werden in der Gewinn- und Verlustrechnung zu jedem Posten der

entspre chen de Vor jahreswert gegenübergestellt.

1. Umsatzerlöse EUR 640.264,47
(2015: EUR 16.749.172,18)

Die Umsatzerlöse resultieren fast ausschließlich aus der Vermietung der städti schen Lie gen-

schaften in der Joh ann-Sebastian-Bach-Str. 52 und Wal ter-Flex-Str. 72, 65428 Rüssels heim

am Main an die Stästeservice Raun heim / Rüsselsheim AöR.

2. sonstige betriebliche Erträge EUR 219.876,97
(2015: EUR 1.586.168,81)

Die sonstige betriebliche Erträge setzen sich wie folgt zu sammen:

31.12.2016 31.12.2015
EUR EUR

Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen 57.092,34 4.355,42
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 17.061,93 1.231.437,00
Versicherungsentschädigungen 0,00 294.002,53
Erträge aus dem Verkauf von Anlagevermögen 0,00 31.153,00
Zuschuss der Bundesargentur für Arbeit 0,00 24.410,50
Übrige 145.722,70 810,36

219.876,97 1.586.168,81

Die übrigen Erträge umfassen im Wesentlichen Erträge aus der Abrechnung von Leistungen

im Rah men der Vorbereitung der inter kom mu nalen Zusammenarbeit seitens der Städteservice

Raun heim / Rüs selsheim (TEUR 126) sowie Erträge aus der Verpachtung der Tank stelle auf

dem Betriebsgelände (TEUR 12).
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3. Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für
bezogene Waren EUR 7.607,88

(2015: EUR 678.085,56)

Die Aufwendungen umfassen im We sentlichen Erstattungen für Gärtnereigutscheine, die in

Vorjahren ausgegeben wurden.

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen EUR 52.034,05
(2015: EUR 3.731.097,71)

Die bezogenen Leistungen beruhen im Wesentlichen auf Gebäudemana gementkosten.

4. Personalaufwand

Der Personalaufwand umfasst im Wesentlichen Altersteilzeitleistungen an eine Beamtin sowie

abrechnungsbedingte Zahlungen für Winterdienste der Monate November und Dezember

2015.

Im Geschäftsjahr 2016 wurde eine in Altersteilzeit befindliche Person be schäftigt.

5. Abschreibungen

a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagever-
mögens und Sachanlagen EUR 217.223,00

(2015: EUR 980.204,57)

Die Abschreibungen entfallen ausschließlich auf Sachanlagen. Es wird auf die Erläuterungen

zum Anlagevermögen verwie sen.

Die Abschreibungen beinhalten außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 76 TEUR.

Diese re sultieren aus der Verkürzung der Nutzungsdauer der vermieteten Immobilien. auf-

grund von Renovierungs- und Instandsetzungsbedarf.
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6. sonstige betriebliche Aufwendungen EUR 215.407,19
(2015: EUR 2.651.036,19)

Der Posten sonstige betriebliche Aufwendungen setzt sich wie folgt zusammen:

31.12.2016 31.12.2015
EUR EUR

Reparatur und Instandhaltung 57.081,73 234.741,89
Verluste aus Anlageabgängen 31.458,91 27.333,00
Rechts- und Beratungskosten 26.133,41 503.975,26
Personalnebenkosten 14.461,09 134.164,45
Versicherungen und Raumkosten 11.746,23 603.551,88
Büro- und Betriebsbedarf 1.651,46 27.444,11
Wartungskosten Hard- und Software 1.189,72 87.424,11
Fahrzeugkosten 411,98 788.417,77
Betriebsfest 0,00 9.882,94
Anlaufkosten AöR 0,00 144.515,16
Mieten für Maschinen und Einrichtungen 0,00 9.392,80
Übrige Aufwendungen 71.272,66 80.192,82

215.407,19 2.651.036,19

Die übrigen Aufwendungen umfassen im Wesentlichen Forderungsaus buchungen (TEUR 49).

7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge EUR 1.521,73
(2015: EUR 8.552,17)

Dieser Posten beinhaltet Zinserträge aus der Verzinsung des Guthabens bei der Stadtkasse so-

wie aus der Verzinsung des Bankkontos.

8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen EUR 20.975,00
(2015: EUR 191.870,00)

Der Posten Zinsen und ähnliche Aufwendungen setzt sich wie folgt zusammen:

31.12.2016 31.12.2015
EUR EUR

Abzinsung von Rückstellungen 20.975,00 191.870,00

20.975,00 191.870,00
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9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag EUR 850,61
(2015: EUR 54.107,66)

Der Posten setzt sich im Wesentlichen aus Steuern veranlagter Vorjahre zusammen.

11. sonstige Steuern EUR -935,52
(2015: EUR 26.046,13)

Die sonstigen Steuern betreffen erstattete Kfz-Steuern.
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ANGABEN ZUR ORDNUNGSMÄSSIGKEIT DER GESCHÄFTSFÜHRUNG
UND

DER WIRTSCHAFTLICHEN VERHÄLTNISSE NACH § 53 HGrG

der

Städtischen Betriebshöfe

Rüsselsheim

für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2016 bis 31. Dezember 2016

Fragenkreis 1: Tätigkeit von Überwachungsorganen und Betriebsleitung sowie indivi duali-
sierte Of fenle gung der Organbezüge

a) Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für die Be-

triebsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es darüber hinaus schriftliche Wei sun gen

des Überwachungsorgans zur Organisation für die Betriebs- sowie ggf. für die Kon zern lei tung

(Geschäftsanweisung)? Entsprechen diese Rege lungen den Bedürfnissen des Un terneh mens

bzw. des Konzerns?

Die Organe des Eigenbetriebs sind in den rechtlichen Grundlagen in der Anlage 7 dieses Prü-

fungsberichts aufgeführt.

Die Geschäftsordnung der Betriebskommission datiert vom 22. Juli 1997. Es besteht keine

Verteilung der Aufgaben in einem Geschäftsverteilungsplan, da der Eigenbetrieb nur von ei-

nem Betriebsleiter geführt wird.

Nach unseren Feststellungen werden die Regelungen für Organe des Eigenbetriebs nach den

gesetzlichen Bestimmungen des Eigenbetriebsgesetzes und der Betriebssatzung vom 19. De-

zember 1996, gültig in der Fassung vom 1. Januar 2006, eingehalten und entsprechen den Be-

dürfnissen des Eigenbetriebs.

b) Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wur den Nie-

der schriften hierüber erstellt?
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Im Berichtsjahr ist die Betriebskommission zu vier Sitzungen zusammengekommen. Die ent-

sprechenden Niederschriften haben uns vorgelegen.

Die Stadtverordnetenversammlung befasste sich in fünf Sitzungen mit Angelegenheiten des

Eigenbetriebs. Die entsprechenden Niederschriften haben uns vorgelegen.

c) In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG sind

die einzelnen Mitglieder der Betriebsleitung tätig?

Der Betriebsleiter ist auskunftsgemäß in keinem anderen Kontrollgremium tätig.

d) Wird die Vergütung der Organmitglieder (Betriebsleitung, Überwachungsorgan) in divi dua li-

siert im An hang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fixum, er folgsbe-

zo genen Kompo nenten und Komponenten mit langfristiger Anreiz wirkung ausge wiesen? Falls

nein, wie wird dies begründet?

Im Anhang sind die im Berichtsjahr angefallenen Sitzungsgelder der Mitglieder der Betriebs-

kommission angegeben.

Von der Befreiung der Angaben der Vergütung der Betriebsleitung ist gemäß § 286 Abs. 4

HGB Gebrauch gemacht worden.

Fragenkreis 2: Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen

a) Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisations plan, aus dem

Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkei ten/Weisungsbefugnisse ersichtlich

sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?

Seit dem 01.01.2016 sind die Aufgaben der hoheitlichen Daseinsfürsorge vollumfänglich an

die neu gegründete Städteservice Raunheim Rüsselsheim übergegangen. Die SBHR fungieren

seit dem als Immobilienverwaltung und beschäftigen kein Personal. Ausnahme ist eine Beam-

tin die sich in der Passivphase der Altersteilzeit befindet. Die Beamtin ist aufgrund der fehlen-

den Dienstherrenfähigkeit der AöR bei den SBHR verblieben. Die Grundstücke und Gebäude

wer den an die Städteservice Raunheim Rüsselsheim vermietet. Die AöR hat im Zuge der

Grün dung die Betriebsführung der SBHR übernommen. Sämtliche Rechte und Pflichten aus
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Ver mietung und Betriebsführung sind im Mietvertrag bzw. im Betriebsführungsvertrag gere-

gelt. 

Es erfolgt aussagegemäß und nach unseren Feststellungen im Rahmen der Prüfung eine regel-

mäßige Überprüfung des Organisationsplans.

b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organi sations plan verfah ren wird?

Im Rahmen unserer Prüfung haben sich keine Hinweise darauf ergeben, dass nicht nach dem

Organisationsplan verfahren wird oder dass der Organisationsplan bei Veränderungen nicht re-

gelmäßig angepasst wird.

c) Hat die Betriebsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und do kumen tiert?

Konkrete und dokumentierte Vorkehrungen der Betriebsleitung zur Korruptionsprävention be-

stehen nicht. Durch den Oberbürgermeister der Stadt Rüsselsheim wurde mit der Allgemeinen

Dienstanweisung 10/2004 vom 16. Juni 2004 eine Richtlinie zur Korruptionsvorbeugung ein-

geführt, die auch für den Eigenbetrieb Städtische Betriebshöfe verbindlich anzuwenden ist und

deren erfolgte Kenntnisnahme durch die Beschäftigten mit Unterschrift und Datum zu doku-

mentieren ist.

Zur Korruptionsvorbeugung tragen das eingerichtete interne Kontrollsystem sowie die getrof-

fenen Regelungen, insbesondere die Anwendung des Vier-Augen-Prinzips, bei. Neben den gül-

tigen Organisationsplänen und Arbeitsanweisungen, insbesondere im Vergabebereich, die eine

Korruptionspräventionswirkung haben, besteht kein schriftlich dokumentiertes Konzept zur

Korruptionsprävention.

d) Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entschei dungs-

prozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personal wesen, Kreditauf-

nahme und -gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten

werden?
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Es bestehen keine gesonderten schriftlich festgelegten Richtlinien zur Sachbearbeitung.

Der Erlass bzw. die Stundung von Forderungen ist in § 7 der Betriebssatzung (Aufgaben der

Betriebskommission) festgelegt. Danach kann die Betriebskommission über die Stundung oder

den Erlass von Forderungen bis zur Höhe von EUR 5.000,00 entscheiden. Weiterhin kann die

Betriebsleitung gemäß § 3 der Betriebssatzung Forderungen bis in Höhe von EUR 500,00 stun-

den oder erlassen.

Die Vergaberichtlinien der Stadt Rüsselsheim gelten auch für den Eigenbetrieb. Die Auftrags-

vergabe erfolgt grundsätzlich über das zentrale Beschaffungswesen.

Bezüglich der Entscheidungen im Personalwesen bestehen keine Richtlinien.

Kreditaufnahmen erfolgten im Berichtsjahr nicht.

Im Rahmen der Jahresabschlussprüfung haben sich keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass

nicht nach den erwähnten Richtlinien verfahren wird.

Kreditaufnahme und Kreditgewährung obliegen gemäß der Eigenbetriebssatzung der Stadt-

kämmerei.

Wir haben im Rahmen der Prüfung keine Kenntnisse darüber erhalten, dass Richtlinien bzw.

Arbeitsanweisungen nicht eingehalten wurden.

e) Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z.B. Grund stücksverwaltung,

EDV)?

Die Dokumentation von Verträgen ist ordnungsgemäß.

Fragenkreis 3: Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling

a) Entspricht das Planungswesen – auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fort schreibung

der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projek ten – den Bedürfnis-

sen des Unternehmens?
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Nach § 19 des Eigenbetriebsgesetzes des Landes Hessen wird ein fünfjähriger Finanzplan er-

stellt, der eine Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Ver-

mögensplans nach Jahren gegliedert sowie eine Übersicht über die Entwicklung der Einnah-

men und Ausgaben des Eigenbetriebs enthält. Der Finanzplan beinhaltet die Fortschreibung

der Vorjahresplanung.

Der jährlich erstellte Wirtschaftsplan enthält folgende Bestandteile:

- Erfolgsplan mit Erläuterungen,

- Vermögensplan mit Erläuterungen einschließlich Investitionen,

- Stellenplan und Erläuterungen,

- Finanzplan (über fünf Jahre) sowie Erläuterungen.

Der Wirtschaftsplan 2017 der Städtischen Betriebshöfe wurde durch die Stadtverordnetenver-

sammlung am 24.05.2017 beschlossen. Bei einzelnen Maßnahmen und Rechtsgeschäften, die

die Zustimmung der Betriebskommission bzw. der Stadtverordnetenversammlung erforderlich

war, wurde diese eingeholt. 

Die gesetzlichen Vorschriften bezüglich der Erstellung des Wirtschafts-, Erfolgs- und Vermö-

gensplans sowie des Finanzplans gemäß der §§ 15 bis 19 EigBGes, werden eingehalten. Wei-

tere Planungsrechnungen sind nach unseren Feststellungen nicht erforderlich.

Das Planungswesen entspricht nach unseren Feststellungen den Bedürfnissen des Eigen-

betriebs. Zusammenhänge von Projekten werden aus dem Finanz- und Vermögensplan deut-

lich.

b) Werden Planabweichungen systematisch untersucht?

Die Vermögens- und Erfolgspläne werden monatsbezogen und monatlich auf Abweichungen

hin untersucht. Die Einhaltung des Budgets kann auf diese Weise gesteuert werden.

c) Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den beson-

deren Anforderungen des Unternehmens?
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Zur Erfassung und Verarbeitung der Geschäftsvorfälle im Bereich der Finanzbuchhaltung, De-

bitoren- und Kreditorenbuchhaltung verwendet der Eigenbetrieb das Softwareprogramm

DIAMANT.

Der Kontenplan ist in den Kontenklassen ausführlich gegliedert und gewährt eine klare Über-

sicht über Bestände, Aufwendungen und Erträge. Die Belege werden fortlaufend nummeriert

und sind übersichtlich und geordnet aufbewahrt.

Der haushalts- und buchungsmäßigen Kontrolle dient der von der Betriebsleitung jährlich er-

stellte und von der Stadtverordnetenversammlung genehmigte Wirtschaftsplan des Eigen-

betriebs.

Die Kostenrechnung wird gemäß § 20 Abs. 3 des EigBGes des Landes Hessen erstellt. Es be-

steht eine Kostenarten- und Kostenstellenrechnung.

Die Kostenstellen werden in Haupt- und Nebengeschäfte sowie in Betriebe gewerblicher Art

unterteilt. Anhand monatlicher Plan-Ist-Auswertungen der Kostenstellenrechnungen können

Abweichungen analysiert werden. Auf diese Weise bietet die Kostenstellenrechnung eine ge-

eignete Grundlage für die betrieblichen Entscheidungen der Betriebsleitung.

Das bestehende Rechnungswesen entspricht der Größe und den Anforderungen des Eigen-

betriebs. Es ist als Informationssystem für die Organe des Eigenbetriebs geeignet.

d) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u.a. eine laufende Liquidi tätskon-

trolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet?

Es besteht ein funktionierendes Finanzmanagement.

e) Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Manage ment und ha ben sich An-

haltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Rege lungen nicht einge halten worden sind?

Ein zentrales Cash-Management-System existiert nicht.

f) Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist durch

das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv

eingezogen werden?
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Es ist sichergestellt, dass die Forderungen vollständig und zeitnah vereinnahmt werden.

g) Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und um fasst es al-

le wesentlichen Unternehmens-/ Konzernbereiche?

Nach unseren Feststellungen entspricht das Controlling den Anforderungen des Eigenbetriebs.

h) Ermöglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwa chung der

Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht?

Es bestehen keine Tochterunternehmen oder Beteiligungen.

Fragenkreis 4: Risikofrüherkennungssystem

a) Hat die Betriebs-/Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und Maß-

nah men ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt werden

kön nen?

Aufgrund der Aufgabenübertragung an die zum 01.01.2016 gegründete Städteservice Raun-

heim Rüsselsheim AöR fungiert die SBHR nur noch als Immobilienverwaltung. Lediglich aus

2015 hervorgehendes Restgeschäft wurde im abgelaufenen Geschäftsjahr abgewickelt. Weiter-

hin findet das System der Risikofrühwarnung, welches die Betriebsleitung in den Vorjahren

eingerichtet hat im noch erforderlichen Umfang im Zuge der Betriebsführung durch die städti-

schen Betriebshöfe weiterhin Anwendung. 

b) Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Ha ben sich

An haltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?

Die Maßnahmen erscheinen ihrem Zweck entsprechend geeignet und ausreichend. Anhalts-

punkte, die gegen die tatsächliche Durchführung dieser Maßnahmen sprechen, haben sich im

Rahmen unserer Prüfung nicht ergeben.

c) Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?

Die jeweiligen Maßnahmen werden dokumentiert.
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d) Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem ak-

tuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt und

an gepasst?

Durch den Betriebsführungsvertrag ist sichergestellt, dass die Frühwarnsysteme mit den Ge-

schäftsprozessen und Funktionen abgestimmt werden.

Fragenkreis 5: Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate

a) Hat die Betriebs-/Konzernleitung den Geschäftsumfang zum Einsatz von Finanzin strumen ten

so wie von anderen Termingeschäften, Optionen und Derivaten schriftlich festgelegt? Dazu ge-

hört:

- Welche Produkte/Instrumente dürfen eingesetzt werden?

- Mit welchen Partnern dürfen die Produkte/Instrumente bis zu welchen Beträgen ein gesetzt 

werden?

- Wie werden die Bewertungseinheiten definiert und dokumentiert und in welchem Umfang

dürfen offene Posten entstehen?

- Sind die Hedge-Strategien beschrieben, z.B. ob bestimmte Strategien ausschließ lich zulässig

sind bzw. bestimmte Strategien nicht durchgeführt werden dürfen (z.B. antizipatives Hed-

ging)?

Dieser Fragenkreis entfällt, da mit Ausnahme von Forderungen und Verbindlichkeiten keine

sonstigen Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate eingesetzt wer-

den.

Fragenkreis 6: Interne Revision

a) Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens/Konzerns entsprechende Interne Revi-

sion/Konzernrevision? Besteht diese als eigenständige Stelle oder wird diese Funktion durch

ei ne andere Stelle (ggf. welche?) wahrgenommen?

Es existiert keine eigenständige Interne Revision. Prüfungen werden ggf. durch das Rech-

nungsprüfungsamt der Stadt Rüsselsheim durchgeführt.
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b) Wie ist die Anbindung der Internen Revision/Konzernrevision im Unterneh men/Konzern? Be-

steht bei ihrer Tätigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten?

In den Fällen, in denen das Rechnungsprüfungsamt tätig wird, besteht unseres Erachtens keine

Gefahr von Interessenskonflikten.

c) Welches waren die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte der Internen Revi-

sion/Konzernrevision im Geschäftsjahr? Wurde auch geprüft, ob wesentlich miteinan der un-

vereinbare Funktionen (z.B. Trennung von Anweisung und Vollzug) organisato risch getrennt

sind? Wann hat die Inter ne Revision das letzte Mal über Korruptions prävention berichtet? Lie-

gen hierüber schriftliche Revisionsberichte vor?

Im Berichtsjahr 2016 wurden keine Prüfungen durch das Rechnungsprüfungsamt vorgenom-

men.

Prüfungen im Hinblick auf Korruptionsprävention hat das Rechnungsprüfungsamt im Be-

richtsjahr nicht durchgeführt.

d) Hat die Interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschlussprüfer abge stimmt?

Eine interne Revisionsabteilung, die ihre Schwerpunkte mit dem Abschlussprüfer abstimmen

könnte, besteht nicht. Eine Abstimmung zwischen dem Rechnungsprüfungsamt der Stadt Rüs-

selsheim und dem Abschlussprüfer fand nicht statt.

e) Hat die Interne Revision/Konzernrevision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt und um welche

handelt es sich?

Auf die Beantwortung der Frage c) zu diesem Fragenkreis wird verwiesen.

f) Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen der Inter nen Revi-

sion/Konzernrevision gezogen und wie kontrolliert die Interne Revi sion/Konzernrevision die

Umsetzung ihrer Empfehlungen?

Eine Interne Revisionsabteilung besteht nicht.
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Fragenkreis 7: Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Sat-

zung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen

des Überwa chungsorgans

a) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwa chungsorgans

zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt worden ist?

Die an die Zustimmung der Betriebskommission gebundenen Geschäfte der Betriebsleitung

sind in § 7 der Betriebssatzung des Eigenbetriebs sowie in § 7 des EigBGes festgelegt.

Im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2016 haben wir keine weite-

ren Umgehungen zustimmungsbedürftiger Rechtsgeschäfte und Maßnahmen festgestellt.

b) Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Betriebsleitung oder des Über wa chungs-

org ans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?

Eine Kreditgewährung an Mitglieder der Betriebsleitung oder das Überwachungsorgan haben

wir im Rahmen unserer Prüfung nicht festgestellt.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnah men ähnli-

che, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorge nommen worden sind

(z.B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)?

Hinweise auf das Vorliegen entsprechender Maßnahmen haben sich im Rahmen unserer Prü-

fung nicht ergeben.

d) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Sat-

zung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüs sen des Überwachungs-

organs übereinstimmen?

Bei der Durchführung der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts sind keine Tat-

sachen festgestellt worden, die schwerwiegende Verstöße der gesetzlichen Vertreter oder von

Arbeitnehmern gegen Gesetz, Satzung oder bindende Beschlüsse der Betriebskommission dar-

stellen.
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Fragenkreis 8: Durchführung von Investitionen

a) Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, im materielle

An lagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabili-

tät/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft?

Die Investitionen für das Geschäftsjahr 2016 wurden im Rahmen des Wirtschaftsplans 2017

durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossen. Die Investitionen werden im Voraus an-

gemessen geplant und geprüft. Bei größeren Investitionen werden Wirtschaftlichkeitsberech-

nungen angewandt. Bezüglich der Durchführung und Genehmigung von Investitionen verwei-

sen wir auf die Ausführungen zu a) aus dem Fragenkreis 3.

b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermitt lung nicht

ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen

(z.B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligun gen)?

Es ergaben sich keine Anhaltspunkte, dass die zugrunde gelegten Unterlagen nicht aussagefä-

hig waren, um die Angemessenheit des Preises beurteilen zu können.

c) Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend über wacht

und Abweichungen untersucht?

Die Durchführung und Budgetierung von Investitionen wird durch den Abteilungsleiter des

kaufmännischen Rechnungswesens, im Rahmen der monatlichen Soll-Ist-Vergleiche, über-

wacht. Wir verweisen hierzu auf die Erläuterungen zu Punkt b) des Fragenkreises 3.

d) Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen erge ben? Wenn

ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?

Es haben sich keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge

nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden.

e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöp-

fung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?

Es haben sich keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge

nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden.
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Fragenkreis 9: Vergaberegelungen

a) Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen (z.B. VOB,

VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben?

Aufträge werden nach Einholung von mehreren Angeboten freihändig vergeben, da aufgrund

der Größenordnung i. d. R. eine öffentliche Ausschreibung nicht erforderlich ist. Eine Vergabe

ohne die Einholung von Vergleichsangeboten erfolgt nur in Fällen, bei denen aus technischen

oder anderen Gründen lediglich ein Lieferant in Frage kommt, im Rahmen von Anschlussver-

trägen oder bei besonders günstigen Gelegenheiten (z. B. bei der Übernahme von gebrauchten

Geräten). Eingegangene Angebote werden gesammelt und analysiert.

Soweit wir dies im Rahmen unserer Prüfung untersucht haben, ergaben sich keine Anhalts-

punkte für Verstöße gegen Vergaberegelungen.

b) Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkurrenzan gebote

(z.B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?

Grundsätzlich werden bei wesentlichen Aufträgen mehrere Angebote eingeholt.

Es bestehen weder Kapitalaufnahmen noch Geldanlagen.

Fragenkreis 10: Berichterstattung an das Überwachungsorgan

a) Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?

Die Betriebsleitung ist ihrer Berichtspflicht gemäß § 4 Abs. 2 und § 21 EigBGes nachgekom-

men und hat die vierteljährlichen Berichte über die Entwicklung der Erträge und Aufwendun-

gen sowie über die Abwicklung des Vermögensplans des Eigenbetriebs, der Betriebskommis-

sion und dem Magistrat vorgelegt.

b) Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unterneh-

mens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche?

Die Berichte an die Betriebskommission vermitteln insgesamt einen zutreffenden Einblick in

die wirtschaftliche Lage des Eigenbetriebs.
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c) Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeit nah unter-

richtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ord nungsgemäß abgewi-

ckelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen

vor und wurde hierüber berichtet?

Nach unseren Feststellungen ist die Betriebskommission im Berichtsjahr in den stattgefunde-

nen Sitzungen angemessen und zeitnah über wesentliche Vorgänge und bevorstehende Maß-

nahmen unterrichtet worden. Nach unseren, im Rahmen der Jahresabschlussprüfung getroffe-

nen Feststellungen, liegen keine Anhaltspunkte für ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ord-

nungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen und wesent-

liche Unterlassungen vor.

d) Zu welchen Themen hat die Betriebs-/Konzernleitung dem Überwachungsorgan auf dessen be-

son deren Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?

Im Hinblick auf die Größe des Eigenbetriebes werden derartige Wünsche in der Regel in den

Sitzungen der Betriebskommission formlos geäußert und von der Betriebsleitung direkt beant-

wortet. Eine Protokollierung dieser Ausführungen erfolgt generell im Rahmen der Erstellung

des Sitzungsprotokolls.

e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z.B. nach § 90 AktG oder un-

ternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?

Es liegen keine derartigen Erkenntnisse vor.

f) Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? Wurden

In halt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan erörtert?

Eine D&O-Versicherung ist nicht abgeschlossen.

g) Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Betriebsleitung oder des Überwa chungsorgans

ge mel det wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan of fengelegt worden?

Derartige Interessenskonflikte sind auskunftsgemäß nicht gemeldet worden und uns im Rah-

men unserer Prüfung auch nicht bekannt geworden.
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Fragenkreis 11: Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven

a) Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen?

Nach unseren Feststellungen besteht zum Bilanzstichtag kein offenkundig nicht betriebsnot-

wendiges Vermögen in wesentlichem Umfang.

b) Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?

Nach unserer Auffassung sind Bestände weder auffallend hoch noch auffallend niedrig.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bi-

lanz iellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermö gensgegenstände

we sentlich beeinflusst wird?

Anhaltspunkte dafür, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen Werten

erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beein-

flusst wird, haben sich im Rahmen unserer Prüfung nicht ergeben.

Fragenkreis 12: Finanzierung

a) Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zusam-

men? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investi tionsverpflich-

tungen fi nanziert werden?

Die langfristig gebundenen Vermögenswerte sind am 31. Dezember 2016 vollständig durch Ei-

genkapital gedeckt.

Hinsichtlich der Darstellung der Vermögenslage verweisen wir auf unsere Darstellung im Prü-

fungsbericht.

b) Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kre ditauf-

nahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?

Entfällt, da kein Konzern vorliegt.
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c) In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel einschließlich Garan tien der

öf fentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die da mit verbundenen

Ver pflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wur den?

Der Eigenbetrieb hat keine Finanz- / Fördermittel einschließlich Garantien der öffentlichen

Hand erhalten.

Fragenkreis 13: Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung

a) Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalauss tattung?

Finanzierungsprobleme aufgrund einer zu niedrigen Eigenkapitalausstattung bestehen nicht.

b) Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der wirt-

schaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?

Die Betriebsleitung wird vorschlagen, den Jahresüberschuss des Wirtschaftsjahres dem Kom-

munalhaushalt der Stadt Rüsselsheim zuzuführen.

Dieser Vorschlag ist mit der wirtschaftlichen Lage des Eigenbetriebs vereinbar.

Fragenkreis 14: Rentabilität/Wirtschaftlichkeit

a) Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Segmen-

ten/Konzernunternehmen zusammen?

Wir verweisen auf die Erfolgsübersicht in der Anlage 6 zu diesem Prüfungsbericht.

b) Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?

Das Jahresergebnis ist nicht durch besondere Ereignisse beeinflusst. 

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungs bezie hun-

gen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeu tig zu unange mes-

senen Konditionen vorgenommen werden?
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Derartige Leistungsbeziehungen werden nach unseren Erkenntnissen zu angemessenen Kondi-

tionen abgewickelt.

d) Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?

Entfällt, da keine Konzessionsabgabe entrichtet wird.

Fragenkreis 15: Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen

a) Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Be deutung

wa ren, und was waren die Ursachen der Verluste?

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Überschuss erwirtschaftet. 

b) Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um wel che Maß-

nahmen handelt es sich?

Die Städtischen Betriebshöfe hängen sehr stark von den Entscheidungen der kommunalen

Gremien und der Stadtverwaltung ab.

Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 26. November 2015 wurde im Rahmen

der Interkommunalen Zusammenarbeit die Gründung der Städteservice Raun-

heim/Rüsselsheim AöR zum 1. Januar 2016 beschlossen. Die bisherigen Aufgabenbereiche

der Städtischen Betriebshöfe

 - Abfallwirtschaft

 - Grünpflege öffentlicher Flächen und Unterhaltung Spielflächen

 - Straßenreinigung und Winterdienst

 - Straßenunterhaltung und Verkehrssicherung

 - Unterhaltung öffentlicher Einrichtungen

 - Unterhaltung öffentlicher Sportstätten

 - Kanalreinigung

 - Friedhofspflege

wurden zum 1. Januar 2016 auf die Städteservice Raunheim/ Rüsselsheim AöR übertragen.

In den Folgejahren ist nicht mit wesentlichen Fehlbeträgen zu rechnen.
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Fragenkreis 16: Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der

Er tragslage

a) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?

Im Geschäftsjahr 2016 wurde ein Gewinn erzielt.

b) Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des Unter-

nehmens zu verbessern?

Bedingt durch den zum 1. Januar 2016 beschlossenen Übergang der bisherigen Aufgabenbe-

reiche der Städtischen Betriebshöfe auf die Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR entfällt

die Beantwortung dieser Frage.
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